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 GEMEINDE STEGAURACH 
Landkreis Bamberg

Gemeindeteile:  Debring, Dellern, Hartlanden (mit Dellerhof), Höfen, Kreuzschuh, Mutzershof, Mühlendorf, 
Seehöfl ein, Stegaurach, Unteraurach (mit Knottenhof) und Waizendorf (mit Kaifeck)

Informationen durch den Bürgermeister

Schleys Käthi feierte 104. Geburtstag
Frau Katharina Porzelt, Spitzname „Schleys Käthi“, feierte am 
06.02.2015 im Kreise ihrer Familie ihren 104. Geburtstag. 

Im Jahr 1932 heiratete sie und brachte anschließend zwei Töchter 
zur Welt. Ihr Ehemann ist bereits 1947 in der Gefangenschaft gestor-
ben und somit musste Katharina Porzelt ihre beiden Töchter alleine 
großziehen. 

Katharina Porzelt hat bis März 2014 in Bamberg gewohnt und wohnt 
seit dem im Seniorenzentrum Stegaurach. Katharina war immer sehr 
gesellig und ging oft zum Stammtisch ins „Schlenkerla“ und in die 
„Wilde Rose“. Außerdem verreiste sie sehr gerne und war sogar bis 
vor zwei Jahren täglich in der Stadt unterwegs.

Zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren ihre zwei Töchter, drei 
Enkel, sieben Urenke und zwei Ururenkel (das Dritte ist bereits un-
terwegs). Glückwünsche von offi  zieller Seite überbrachten von der 
Gemeinde Stegaurach, 1. Bürgermeister Thilo Wagner und vom Land-
kreis Bamberg gratulierte Landrat Johann Kalb.

Von links: Landrat Johann Kalb, Katharina Porzelt, 1. Bürgermeister Thilo 
Wagner

 Amtliche Bekanntmachungen

Bericht über die öff entliche Sitzung des 
Bauausschusses Stegaurach im Bespre-
chungszimmer des Verwaltungsgebäu-
des in Stegaurach vom 02.02.2015
(Nr. 02/15ö)
Anmerkung:  Diese Veröff entlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-

haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung 
des Sitzungsprotokolls durch den Bauausschuss in einer 
der nächsten Sitzungen.

1ö  Genehmigung des Protokolls der letzten öff entlichen BA-
Sitzung vom 12.01.2015 (Nr. 01/15ö)

Das Protokoll der letzten BA-Sitzung vom 12.01.2015 (Nr. 01/15ö) 
wird ohne Einwände genehmigt.

2ö  Bauantrag auf Neubau einer Lagerhalle auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 746/9 Gmkg. Höfen

  - Debring, Dr.-Noddack-Straße 10 -

Der Antragsteller beabsichtigt eine weitere Lagerhalle zu errichten. 
Die bestehende Zuwegung auf seinem Nachbargrundstück wird ver-
wendet. Das geplante Bauvorhaben befi ndet sich im Bereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Gewerbegebiet“ und stimmt 
mit dessen Festsetzungen bezüglich der Baugrenzenüberschreitung im 
Nordwesten (1,00 m) nicht überein. Die Nachbarunterschriften liegen 
vor. Die Höhenlage des Gebäudes ist durch die Zuwegung vorgegeben.

Der Bauausschuss Stegaurach stimmt dem vorliegenden Bauantrag 
zu und erteilt die notwendige Befreiung von der Festsetzung des 
Bebauungsplanes bezüglich der Baugrenzenüberschreitung. Die 
Höhenlage wird vor Ort von der Gemeinde festgesetzt. 
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3ö  Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses auf 

dem Grundstück Fl.Nr. 777/18 Gmkg. Höfen - Debring, Im 
Köstlersbrunn 30 –

Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück liegt im Bereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „777“ und stimmt mit dessen 
Festsetzungen bezüglich der Überschreitung der Baugrenzen (Wohn-
haus nach Osten um 2,00 m x 7,00 m = 14 qm), der Firstrichtung 
des Wohnhauses (Drehung um 90°), der Errichtung eines zweiten 
Vollgeschosses im OG (II, Beb.Pl. I + D) und der Baugrenzenüberschrei-
tung der Garage nach Norden um ca. 2,50 m (gesamte Breite), der 
Dachneigung der Garage (Flachdach, Beb.Pl. Dachform und Neigung 
wie Wohngebäude) nicht überein. Die eingetragene EFOK ist um ca. 
85 cm zu hoch. Die Anzahl der Stellplätze ist nicht ausreichend. Die 
Nachbarunterschriften liegen vor.

Der Bauausschuss Stegaurach stimmt dem vorliegenden Bauantrag 
zu und erteilt die notwendigen Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes für die Baugrenzenüberschreitung des Wohn-
hauses und der Garage, die Änderung der Dachneigung (Garage) 
und die Drehung der Firstrichtung des Wohnhaues, sowie das zweite 
Vollgeschoss im OG. 
Es wird angestrebt die Höhenlage des Gebäudes um 0,20 m tiefer 
festzusetzen, als die EFOK des Nachbarn, Grundstück Fl.Nr. 777/19. 
Die genaue Höhe wird vor Ort von der Bauverwaltung festgelegt. 
Gemäß der gemeindlichen Stellplatzsatzung ist noch 1 Stellplatz 
nachzuweisen und zu errichten. 

4ö  Bauantrag auf Errichtung eines Carports mit Geräteraum auf 
den Grundstücken Fl.Nr. 57/8 und 57/9 Gmkg. Stegaurach 
– Stegaurach, Hirtenpark 4 – 

Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück liegt im Bereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „Hirtenpark“ und stimmt mit 
dessen Festsetzungen bezüglich der Überbauung einer Stellplatzfläche 
mit einem Carport, die Überbauung einer Carportstellfläche mit einem 
Geräteraum und die Eindeckung mit Trapezblech (im Beb.Pl. extensive 
Eingrünung) nicht überein. Auf der Südseite ist ein Dachüberstand (0,35 
m) vorgesehen (Verkehrsfläche der Gemeinde), da die Stellplatzlänge 
nur 5,00 m beträgt. Die Nachbarunterschriften liegen vor. 

Der Bauausschuss Stegaurach stimmt dem vorliegenden Bauantrag 
zu und erteilt die notwendigen Befreiungen von den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes für die Umnutzung der Stellplatzfläche sowie 
der Carportfläche und für die Trapezblecheindeckung. Dem gering-
fügigen Dachüberstand des Carports wird zugestimmt. 

5ö  Anfrage auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Car-
port auf dem Grundstück Fl.Nr. 293/2 Gmkg. Stegaurach 
– Stegaurach, Bachstraße 1a –

Die Antragsteller beabsichtigen ein zweigeschossiges Wohnhaus mit 
einem Flachdachcarport auf einer Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 
293/2 Gmkg. Stegaurach, für welches ein Baurecht ausgewiesen ist, 
zu errichten. Das Grundstück liegt im Bereich des rechtsverbindlichen 
Bebauungsplanes „Westgebiet“ und stimmt mit dessen Festsetzungen 
bezüglich der Baugrenzenüberschreitung des Wohnhauses im Norden 
um 1,00 m, des Carportstandortes (Westseite; Beb.Pl. südöstliche Sei-
te), der Dachform (Pultdach; Beb.Pl. Satteldach) und der Dachneigung 
(7°, Beb.Pl. 22-35°) nicht überein. Die gesetzlichen Abstandsflächen 
werden eingehalten. Die Nachbarunterschriften liegen vor.

Der Bauausschuss Stegaurach stimmt der vorliegenden Anfrage zu 
und stellt bei Vorlage des Bauantrages die notwendigen Befreiungen 
von den Festsetzungen des Bebauungsplanes in Aussicht. 

Anmerkung: Die Dachneigung sollte evtl. in Richtung Süden ausge-
richtet sein, um den Wirkungsgrad einer Solar- und/oder Photovolta-
ikanlage besser ausnutzen zu können.

6ö  Anfrage auf Bebauung des Grundstückes Fl.Nr. 668 Gmkg. 
Stegaurach mit einem Einzelhaus und Doppelgarage – Nähe 
Mutzershof –

Der Antragsteller bittet um die Ausweisung eines Baurechtes auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 668 Gmkg. Stegaurach für Eigenbedarf. Die 
Wasserleitung und der Schmutzwasserkanal verlaufen durch das 
Grundstück, so dass ein Anschluss jederzeit möglich wäre.

Das zur Bebauung vorgesehene Grundstück ist im Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Stegaurach als Grünfläche, oberhalb des Weihers 

als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Um hier eine Bebauung 
zu ermöglichen muss der Flächennutzungsplan der Gemeinde Ste-
gaurach geändert werden. Eventuell sollte ein vorhabenbezogener 
Bebauungsplan aufgestellt werden, um die Erschließungsmaßnahmen 
für das Grundstück zu sichern. 

Der Bauausschuss Stegaurach empfiehlt dem Gemeinderat, den Flä-
chennutzungsplan im vorgesehenen Bereich zu ändern. Das Verfahren 
soll in einer der nächsten Gemeinderatsitzungen eingeleitet werden. 
Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. 

7ö  Anfrage auf Bebauung des Grundstücks Fl.Nrn. 369, 368/2 
und 422/5 Gmkg. Höfen

 – Waizendorf, Frensdorfer Straße 14 –

Die Erbengemeinschaft KRAPP möchte die Gebäude der Hofstelle 
„Frensdorfer Straße 14“ (Fl.Nr. 369) abbrechen und das Grundstück 
neu bebauen, da die bestehende Bausubstanz absolut marode ist. 
Das Grundstück liegt im unbeplanten Innenbereich des Ortsteiles 
Waizendorf. Die Antragsteller würden gerne dazu beitragen, dass sich 
das Erscheinungsbild des Grundstückes deutlich verbessert. Hierfür 
legen sie zwei Bebauungsvarianten vor.

Variante 1 zeigt die Aufplanung des Grundstückes mit zwei Einzel-
häusern und zwei Doppelgaragen. Der Zugang zu den Bauwerken 
erfolgt über die „Frensdorfer Straße“ und über die Straße „Sammers-
winkel“. Das hintere Grundstück wird über die Wegefläche Fl.Nr. 
368/2 erschlossen. 

Die Variante 2 sieht die Bebauung des Grundstückes mit 4 Reihen-
häusern vor. Die Stellplätze bzw. je ein Doppelcarport würden an die 
südöstliche Grundstücksgrenze verschoben werden. Die Zufahrt 
erfolgt über die Wegefläche Fl.Nr. 368/2. Ebenso die Zufahrt zur 
Fl.Nr. 422/5. 

Der Bauausschuss Stegaurach beschließt, dass gegen den Abbruch 
keine Bedenken bestehen, zumal die Gebäude nicht in der Denkmal-
schutzliste stehen. Es sollen weitere Planungsvarianten vorgelegt 
werden, die sich an der Bebauung der näheren Umgebung orientie-
ren. Hier wäre auch eine zweigeschossige Wohnbebauung möglich.

8ö  Antrag auf isolierte Befreiung für die Errichtung eines 
Carports auf dem Grundstück Fl.Nr. 777/44 Gmkg. Höfen 
– Debring, Im Köstlersbrunn 9 –

Die Antragsteller beabsichtigen, an der Ostseite ihres Grundstückes 
einen Carport zu errichten. Das Grundstück liegt im Bereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes „777“. Im Jahre 2005 wurde 
der Errichtung des Carports bereits vom Bauausschuss zugestimmt. 
Nachdem die Frist für die Errichtung (4 Jahre) abgelaufen ist, muss 
der Antrag neu gestellt werden. 

Geplant ist die Errichtung eines Carports mit der Größe von 3,00 x 
6,00 m an der Ostseite des Gebäudes. Hierfür benötigen die Antrag-
steller eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
hinsichtlich der Baugrenzen, da diese durch die Errichtung über-
schritten werden. Der Carport selbst ist gemäß Art. 57 Abs. 1 Nr. 1 
b BayBO verfahrensfrei.

Befreiungen für die Überschreitung der Baugrenzen wurden in der 
Vergangenheit bei der Errichtung des Wohngebäudes und bei ande-
ren Vorhaben in dem Bebauungsplangebiet bereits ausgesprochen.

Die Erteilung einer Befreiung kann nur erfolgen, wenn das Vorhaben 
die Grundzüge der Planung nicht berührt und 
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern oder
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder
3.  die Durchführung des Bebauungsplanes zu einer offenbar nicht 

beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung auch 
unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 
Belangen vereinbar ist.

Der Bauausschuss Stegaurach stimmt dem Antrag auf isolierte Be-
freiung für die Baugrenzenüberschreitung des Carports zu, da die 
Abweichung städtebaulich vertretbar ist und die Grundzüge der Pla-
nung des Bebauungsplans „777“ von der vorgesehenen Bebauung 
nicht berührt werden. Somit sind die Voraussetzungen für die Erteilung 
einer isolierten Befreiung gegeben. 
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9ö Anschaffung weiterer Hundetoiletten

In der Gemeinderatssitzung am 13.01.2015 (TOP 9.3ö) fragte GR 
KRAPP nach, ob es angedacht ist, weitere Hundetoiletten anzu-
schaffen und aufzustellen. Aufgrund dieser Anfrage schlägt der Bau-
ausschuss vor, dass im Ortsteil Mutzershof (nähe Anwesen WICHT) 
und an der Kreuzung „Michaelsberger Weg“ und dem Kirchweg nach 
Seehöflein je ein Spender aufgestellt werden soll. Vom Bauhofleiter 
soll die benötigte Zeit für die Kontrolle und die Entleerung der Toiletten 
erfasst werden, um den Aufwand und die Kosten für diese Arbeiten 
ermitteln zu können. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen 
sollen evtl. weitere Standorte vorgeschlagen werden. 

10ö Informationen durch den Bürgermeister

10.1ö  Antrag auf Genehmigungsfreistellung für den Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage und Geräteraum auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 262/15 Gmkg. Mühlendorf – Kreuzschuh, 
Am Hasensteig 18 - 

Die Antragstellerin hat für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
mit Garage und Geräteraum auf dem Grundstück Fl.Nr. 262/15 Gmkg. 
Mühlendorf, ein Genehmigungsfreistellungsverfahren beantragt. Der 
Bauausschuss wird hiervon in Kenntnis gesetzt.

10.2ö  Erwerb eines Teilstückes des Weges „Mittelweg“ im Ge-
meindeteil Mühlendorf

Das Grundstück Fl.Nr. 59 Gmkg. Mühlendorf soll in den nächsten 
Tagen verkauft werden. Der größte Teil des „Mittelweges“ befindet 
sich in Privateigentum. Der frühere Eigentümer war mit der Nutzung 
als Weg für die Gemeindebürger einverstanden. Der zukünftige Käufer 
ist mit der Nutzung des Weges ebenfalls einverstanden, es bietet sich 
jedoch aufgrund des Eigentümerwechsels an, die Eigentumssituation 
des Weges zu bereinigen. Dieser könnte als beschränkt öffentlicher 
Weg (Geh- und Radfahrer) oder als Eigentümerweg gewidmet werden. 

Der Bauausschuss spricht sich für den Kauf dieser Teilfläche aus. Bis 
zur Gemeinderatsitzung soll die Verwaltung den möglichen Kaufpreis 
ermitteln. Weiterhin soll die Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 60 
erworben werden. 1. Bürgermeister WAGNER soll mit dem Eigentümer 
entsprechende Kaufpreisverhandlungen führen.

10.3ö  Antrag auf Kauf eines Grundstückes und Errichtung eines 
Mehrgenerationenspielplatzes

 (Antrag CSU – Bürgerblock mit Schreiben vom 26.01.2015)

Mit Schreiben vom 26.01.2015 stellt die Fraktion CSU – Bürgerblock 
den Antrag, dass die Gemeinde das Grundstück Fl.Nr. 151 Gmkg. 
Stegaurach kaufen und darauf einen Mehrgenerationenspielplatz 
errichten soll. Das Grundstück befindet sich im Außenbereich und 
ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Fläche für die Land-
wirtschaft ausgewiesen. Die Zuwegung erfolgt über einen nur für 
landwirtschaftliche Fahrzeuge nutzbaren Weg. 

Die Ausführungen dienen dem Bauausschuss zur Kenntnis.

11ö Verschiedenes, Wünsche, Anträge und Anfragen

11.1ö  Geschwindigkeitsmessung in der „Rothenbühlstraße“ in 
Hartlanden

GR PALASTI teilt dem Bauausschuss mit, dass er von einigen An-
liegern der „Rothenbühlstraße“ darauf angesprochen wurde, dass 
hier zu schnell gefahren werde und er die Gemeinde diesbezüglich 
informieren soll. Die Gemeinde soll hier entsprechende Maßnahmen 
in die Wege leiten. 

1. Bürgermeister WAGNER teilt ihm mit, dass das gemeindliche Ge-
schwindigkeitsmessgerät dort für eine Woche aufgestellt wird, um 
die gefahrenen Geschwindigkeiten zu erfassen.

11.2ö  Verschmutzung des Geh- und Radweges im Bereich des 
„Kreuzweihers“

GR PALASTI teilt mit, dass er von Bürgern bezüglich der Verschmut-
zung des Geh- und Radweges zwischen dem „Kreuzweiher“ und der 
Einfahrt „Lerchenweg“ angesprochen wurde. 

1. Bürgermeister WAGNER teilt ihm mit, dass der Geh- und Radweg 
in diesem Bereich saniert werden soll. Diesbezüglich fanden schon 

Ortstermine mit dem Staatlichen Bauamt (Straßenbauamt) statt. Auch 
ist die sog. Verschmutzung der Jahreszeit sowie dem momentanen 
Wetter zuzuschreiben. 

11.3ö Setzung eines Kanalschachts im Ortsteil Erlau der Ge-
meinde Walsdorf

GR PALASTI teilt mit, dass sich in der Ortsdurchfahrt von Erlau „Lange 
Straße“, zwischen dem Anwesen FAATZ und METZNER ein Kanal-
schacht erheblich gesetzt habe. Die Bauverwaltung soll die Gemeinde-
verwaltung Walsdorf diesbezüglich unterrichten.

1. Bürgermeister WAGNER wird dies umgehend veranlassen.

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Gemeinderates Stegaurach im  
Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes 
in Stegaurach vom 10.02.2015  
(Nr. 02/15ö)
Anmerkung:  Diese Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr und vorbe-

haltlich der nachträglichen Genehmigung und Änderung 
des Sitzungsprotokolls durch den Gemeinderat in einer 
der nächsten Sitzungen.

1ö  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 
13.01.2015 (Nr. 01/15ö)

Die Niederschrift der letzten öffentlichen Sitzung vom 13.01.2015 (Nr. 
01/15ö) wird ohne Einwände genehmigt.

2ö  Wiedereintritt der JAM-Mitarbeiterin Simone KÜFFNER in 
die gemeindliche Jugendsozialarbeit

Die JAM-Mitarbeiterin Simone KÜFFNER meldet sich nach einem 
Jahr aus ihrer Elternzeit zurück. Seit Januar 2015 ist sie wieder für 
die Jugendsozialarbeit in der Gemeinde Stegaurach zuständig. Die 
Tätigkeiten der Vertreterin Julia ZINNOW gingen somit im Januar 
2015 zu Ende. Frau KÜFFNER stellt sich und ihre aktuellen Pläne 
dem neuen Gremium kurz vor.

3ö Antrag auf Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS)

Die Grund- und Mittelschule Altenburgblick Stegaurach möchte ei-
nen Antrag auf Jugendsozialarbeit in den Schulen (JaS) stellen. Frau 
Rektorin CHRISTEL hat den Antrag ausführlich schriftlich begründet.

In der Mittelschule Altenburgblick Stegaurach werden z.Zt. 54 Schüler 
beschult. Diese kommen teilweise auch aus den Nachbargemeinden 
Burgebrach, Frensdorf und Priesendorf.

In seiner Sitzung am 17.12.2014 stimmte der Ausschuss für Soziales, 
Bildung, Kultur und Sport der Stellungnahme von Frau CHRISTEL 
grundsätzlich zu und sieht dieses Vorhaben auch für notwendig. Es 
sollte aber noch von der Verwaltung als Diskussionsgrundlage geklärt 
werden, wie die Finanzierung aussieht und ob es Unterstützung seitens 
des Landratsamts oder der Regierung gibt.

Hierzu wurde folgendes festgestellt:

Die Finanzierung einer Schulsozialarbeiterstelle stellt sich aktuell 
wie folgt dar:
40 % Freistaat
40 % Landkreis
10 % (Sozialer) Träger
10 % Schulaufwandsträger einschl. Sachleistungen (= Gemeinde)

Der konkrete Antrag muss dann von der Schule zusammen mit dem 
Jugendamt ausgearbeitet werden und bis spätestens Oktober 2015 
durch die Gemeinde beim Landratsamt Bamberg für das Folgejahr 
eingereicht werden.

Die Regierung genehmigt vorauss. nur eine 3/4-Stelle, weil über das 
ganze Jahr keine 40 Std. pro Woche erreicht werden können, bedingt 
durch die 12 Wochen langen Ferien. Falls das Landratsamt den An-
trag der Gemeinde Stegaurach genehmigt, würde es wohl auf eine 
Halbtagsstelle hinauslaufen, da die Schülerzahlen an der Grund- und 
Mittelschule Stegaurach außerdem nicht sehr hoch sind.
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Eine evtl. mögliche Zusammenarbeit mit anderen Schulen, um eine 
höherdotierte Stelle zu erreichen, müsste noch durch Gespräche mit 
den Betroffenen überprüft werden.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, dem Antrag auf Jugendso-
zialarbeit an Schulen für die Grund- und Mittelschule Altenburgblick 
Stegaurach zuzustimmen. Dieser Antrag soll von der Gemeinde so 
schnell wie möglich beim Landratsamt Bamberg (Abteilung Jugendamt) 
eingereicht werden, um evtl. noch in das diesjährige Förderkonzept 
zu kommen.

4ö Bestellung eines neuen Feldgeschworenen

Für die Gemeindeteile Debring und Unteraurach konnte für das Amt 
des Feldgeschworenen ein neuer Gemeindebürger gewonnen werden. 
Dies ist Herr Josef SCHMITT, Am Anger 7, 96135 Stegaurach-Debring.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, Herrn Josef SCHMITT zum 
Feldgeschworenen zu ernennen. Der neue Feldgeschworene ist durch 
den 1. Bürgermeister entsprechend zu vereidigen und in sein Amt 
einzuführen.

5ö  Errichtung einer Funkübertragungsstelle auf einer Teilfläche 
 des Grundstücks Fl.Nr. 113/2 Gmkg. Höfen

Die Deutsche Funkturm GmbH hat den vorgeschlagenen Standort im 
Bereich des Friedhofes Höfen überprüft und für geeignet empfunden, 
um damit die beiden Ortsteile Waizendorf und Höfen mit Mobilfunk 
versorgen zu können. Sie benötigt eine Stellfläche von ca. 200 qm für 
den Mast und die notwendige Systemtechnik. Die fehlende Zuwegung 
(ca. 4,00 m breit) und die Versorgungsanschlüsse sollen vom Parkplatz 
des Friedhofes her über das gemeindliche Grundstück erfolgen und 
werden von der Firma Deutsche Funkturm GmbH selbst ausgebaut. 
Hierzu ist es erforderlich, anschließend die notwendigen Verträge 
auszufertigen, um den Verlauf der Zuwegung und der Leitungen 
dinglich zu sichern.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, der Errichtung eines Funk-
turms auf einer Teilfläche des gemeindlichen Grundstücks Fl.Nr. 
113/2 Gmkg. Höfen zuzustimmen. Die Verwaltung wird beauftragt, 
die weiteren Schritte zu veranlassen. Der Bauausschuss soll sich die 
Örtlichkeiten in seiner nächsten Sitzung vor Ort ansehen, um den 
genauen Verlauf der Wege- und Leitungstrasse festzulegen.

6ö  Kostenfreiheit des vorletzten Kindergartenjahres für alle 
Stegauracher Kinder (Antrag SPD-Ortsverein Stegaurach 
vom 25.11.2014)

GR HÖPFNER stellte mit Schreiben vom 25.11.2014 einen Antrag auf 
Kostenfreiheit des vorletzten Kindergartenjahres für alle Stegauracher 
Kinder. Begründet wird der Antrag damit, dass der Freistaat Bayern 
von den Kosten des letzten Kindergartenjahres nunmehr 100,00 EUR/
Monat übernimmt. Durch Übernahme der Kindergartengebühren des 
vorletzten und letzten Kindergartenjahres durch die Gemeinde würden 
junge Familien und Alleinerziehende entlastet werden.

Am 29.11.2012 hat der Landtag die Novellierung des Bayerischen Kin-
derbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) beschlossen, wel-
che - vorbehaltlich einzelner Übergangsregelungen - zum 01.01.2013 
in Kraft getreten ist. Schwerpunkt des Änderungsgesetzes ist die 
Entlastung der Familien:
Der Freistaat Bayern zahlt seit dem 01.09.2012 einen Beitragszuschuss 
in Höhe von 50,00 EUR pro Monat für Kinder im letzten Kindergar-
tenjahr. Mit Wirkung ab 01.01.2013 wird dieser Zuschuss auch für 
sogenannte „Kann-Kinder“ ab dem Monat gewährt, in dem die Eltern 
bei der zuständigen Schule Antrag auf vorzeitige Einschulung stellen. 
„Kann-Kinder“ sind Kinder, die das 6. Lebensjahr nach dem 30.09. 
vollenden. Ab dem Kindergartenjahr 2013/14 wird dieser Zuschuss auf 
100,00 EUR monatlich erhöht. Die Kosten für den Freistaat belaufen 
sich dann auf rund 125 Millionen EUR pro Jahr.

Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport hat in seiner 
Sitzung am 17.12.2014 den Antrag vorberaten. Er empfiehlt, dem 
Gemeinderat konkrete Zahlen dazu vorzulegen. Nach Auffassung des 
SBKS-Ausschusses sollten die finanziellen Mittel eher für eine verbes-
serte Betreuung im Kinderhort, in der Mittags- und Ferienbetreuung, 
sowie für die Bereitstellung zeitgemäßer Räumlichkeiten verwendet 
werden. Zudem wird die Gemeinde den Kindergartenneubau St. 
Marien mit ca. 1,5 Mio. EUR bezuschussen.

1. Bürgermeister WAGNER stellt dem Gremium dar, dass sich die 
finanzielle Belastung der Gemeinde im Kindergartenjahr 2015 auf 
max. ca. 85.000,00 EUR belaufen würde.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, die Kindergartenkosten des 
vorletzten Kindergartenjahres und die Differenz des letzten Kinder-
gartenjahres für alle Stegauracher Kinder entsprechend dem Antrag 
von GR HÖPFNER nicht zu übernehmen.

7ö Neuerrichtung eines „Kinderhauses“ in Stegaurach

Im letzten Jahr haben viele Eltern mündlich und schriftlich an die 
Verwaltung und an den Bürgermeister einen Bedarf an Betreuung 
des Kindes nach der Schulzeit gemeldet. Die Nachfrage ist sogar 
noch gestiegen. Sie kann jedoch nicht befriedigt werden, da es vor 
allem an Räumlichkeiten fehlt. Obwohl die Schülerzahlen im Moment 
rückläufig sind, steigt der Platzbedarf der Schulen, da immer mehr 
Kinder dort nicht nur unterrichtet, sondern auch betreut werden sollen.

Die Kindergartenbeiratsvorsitzenden teilten dem Bürgermeister An-
fang Januar 2015 mit, dass ca. 15 Kinder ab September 2015 auf 
Wartelisten stehen und derzeit keinen Betreuungsplatz bekommen.

Derzeit sind die „Auracher Strolche“ (ca. 15 Kinder) in einem Keller-
raum unter der Aurachtalhalle untergebracht. „iSo e.V“ (ca. 60 Kinder) 
verweilt in zwei Klassenräumen und der „Don Bosco-Kindergarten“ 
(ca. 15 Kinder) benutzt die alte Hausmeisterwohnung in der Schule.

Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport hat in einer 
seiner letzten Sitzungen die Räumlichkeiten der drei Träger besichtigt. 
Hierbei hat man festgestellt, dass die Unterbringungen keinesfalls einer 
kind- und fachgerechten Betreuung gerecht werden. Der Ausschuss 
ist mehrheitlich der Meinung, dass die Ist-Situation schnellstmöglich 
verbessert und dem Bedarf angepasst werden sollte. Die Gemeinde 
Stegaurach hat jedoch selbst keine eigenen Räumlichkeiten, um eine 
Verbesserung zu erzielen.

Da auch vom Freistaat Bayern die Situation der Kinderbetreuung in 
den Kommunen erkannt wurde, sind die Fördermittel 2015 nochmal 
gestiegen. Es wäre jetzt der geeignete Zeitpunkt darüber nachzuden-
ken, vielleicht ein Kinderhaus zu errichten, um den Anforderungen für 
die Zukunft gerecht zu werden.

1. Bürgermeister WAGNER berichtet vom Verlauf der Informationsver-
anstaltung zur Versorgung der Stegauracher Kinder am 09.02.2015 
im Bürgersaal und zeigt die Ergebnisse der hierbei erfolgten Inter-
essensabfrage unter den anwesenden Eltern. Der Gemeinderat soll 
nunmehr darüber beraten und einen Grundsatzbeschluss fassen.

Der Gemeinderat Stegaurach beschließt, möglichst kurzfristig die 
Einrichtung eines „Kinderhauses“ in Stegaurach zur Betreuung der 
Kinder nach der Unterrichtszeit anzustreben.
Um Größe und Umfang dieser Einrichtung beurteilen zu können, sol-
len von Bürgermeister und Verwaltung umfassende Zahlen erhoben 
und dem Gemeinderat vorgelegt werden, insbesondere hinsichtlich
- Kinderzahlen nach Jahrgängen (mindestens 2014-2004)
- Aktuelle Schülerzahlen der Klassen 1 - 4
- Aktuelle Betreuungszahlen der 3 Anbieter
 - nach Jahrgängen
 - nach Wochentagen
- Ganztägige und wöchentliche Belegungspläne der Schulhäuser in 
Stegaurach und Mühlendorf, aufgeschlüsselt nach Nutzern und in 
Relation zur Gesamtzahl der Klassenzimmer
- Zukünftige Entwicklung der Klassen 5 – 9, bereinigt um die aktuell 
untergebrachten „Gastkinder“
- Gespräche mit Stadt Bamberg und anderen Kommunen über evtl. 
Kooperationen führen.

8ö Informationen durch den Bürgermeister

8.1ö Klappernde Kanaldeckel im Gemeindebereich

1. Bürgermeister WAGNER berichtet, dass sich nach der diesjährigen 
Frostperiode etliche Kanaldeckel im Bereich der Ortsdurchfahrten 
Stegaurach und Mühlendorf gelockert haben und beim Überfahren 
„Klappergeräusche“ verursachen.
Die Verwaltung erhebt derzeit die aufgetretenen Schäden und wird 
diese im Einvernehmen mit dem Straßenbauamt beheben lassen.
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Bürgersprechstunde im Rathaus
Jeden Ersten Donnerstag im Monat fi ndet im Rathaus (ohne Voran-
meldung) eine Bürgersprechstunde von 17.00 bis 19.00 Uhr statt. Die 
nächste Bürgersprechstunde ist am 5. März  2015.

Ihr Thilo Wagner
1. Bürgermeister

Im Monat März 2015 geplante 
öff entliche Sitzungen der 
Kommunalvertretungsorgane:
• Bauausschuss Stegaurach, Mo. 02.03.2015, 18.00 Uhr 
  Besprechungszimmer im Erdgeschoss des Rathauses Stegaurach, 

Schloßplatz 1

• Gemeinderat Stegaurach, Di. 10.03.2015, 19.00 Uhr
  Sitzungssaal im Dachgeschoss des Rathauses Stegaurach, Schloß-

platz 1

•  Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Mi. 
18.03.2015, 18.00 Uhr im Besprechungszimmer im Erdgeschoss 
des Rathauses Stegaurach, Schloßplatz 1

Achtung:  Bei den vorgenannten Angaben handelt es sich um eine 
unverbindliche Terminvorplanung. Bitte entnehmen Sie 
der Bekanntmachung an den gemeindlichen Anschlagtafeln, 
ob, wann und wo die geplante Sitzung tatsächlich statt-
fi ndet. In der Bekanntmachung ist auch die Tagesordnung 
der Sitzung aufgeführt.

8.2ö  Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit dem DSL-
Ausbau

1. Bürgermeister WAGNER berichtet, dass es wegen unterirdischen 
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Breitband-/DSL-Aus-
bau (Montagegruben öff nen / Tiefbautrasse erstellen / Auslegen 
von Rohren) durch Wanderbaustellen der Deutschen Telekom bis 
einschließlich März an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet zu 
Verkehrsbehinderungen kommen kann.

8.3ö Faschingszug am 15.02.2015

1. Bürgermeister WAGNER lädt alle Gemeinderatsmitglieder ein, sich 
aktiv am großen Faschingsumzug der Gemeinde Stegaurach am 
15.02.2015 zu beteiligen.

9ö Verschiedenes, Wünsche, Anträge und Anfragen

9.1ö Vorstellung des Ferienbetreuungskonzeptes

GR OPPAWSKY bittet darum, dass der Verein „iSo – Innovative So-
zialarbeit e.V.“ bzw. die JAM-Mitarbeiterin KÜFFNER das Konzept 
für die Ferienbetreuung in den kommenden Ferien vorstellen soll.

9.2ö  Stellenausschreibung für einen Auszubildenden für die 
Verwaltung

2. Bürgermeister FRICKE schlägt vor, dass die Verwaltung umgehend 
eine Stellenausschreibung für einen weiteren Auszubildenden für die 
Einstellung zum 01.09.2015 veröff entlichen sollte.
Die Erfahrungen aus der letzten Stellenausschreibung für eine Stelle 
im Hauptamt hätten gezeigt, dass sich fast kein fertig ausgebildeter 
und geeigneter Bewerber beworben hat. Man sollte daher besser 
dazu übergehen, „eigenen Nachwuchs“ auszubilden.

9.3ö Übermäßige Bildung von Untergremien

GR PALASTI nimmt das jüngste Anschreiben von 2. Bürgermeis-
ter FRICKE wegen Mitwirkung eines Mitglieds der CSU-Fraktion in 
einem „Lenkungsteam für die Umsetzung von Projekten aus dem 
Energiekonzept“ zum Anlass, um auf die seines Erachtens überhand 
nehmende Bildung von diversen Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen und 
Untergremien hinzuweisen. Es bestehe inzwischen zunehmend die 
Gefahr, dass viele Themen außerhalb des Gemeinderates diskutiert 
und am Hauptgremium vorbei entschieden werden. Auch die Len-
kung und Steuerung von kommunalen Projekten sollte den gewählten 
Gemeinderatsmitgliedern, dem Bürgermeister und der Verwaltung 
vorbehalten sein.

1. Bürgermeister WAGNER entgegnet, dass die Arbeitsgruppen ledig-
lich den Arbeitskreisen zuarbeiten und die Ergebnisse der Arbeitskreise 
wiederum lediglich irgendeinem vorberatenden Ausschuss vorgelegt 
werden. Die Empfehlungen der vorberatenden Ausschüsse werden 
anschließend den beschließenden Gremien Gemeinderat oder Bau-
ausschuss zur Beschlussfassung übergeben, sofern eine Beschluss-
fassung von Nöten ist. Auch das angesprochene „Lenkungsteam für 
die Umsetzung von Projekten aus dem Energiekonzept“ habe keinerlei 
Entscheidungsbefugnisse.
Im Übrigen werden die diversen Arbeitskreise und -gruppen nach 
Abschluss ihres Zweckes umgehend wieder aufgelöst.

Die Gemeinde Stegaurach (Regierungsbezirk Ober-
franken, Landkreis Bamberg), 7.000 Einwohner, am 
Rande der Weltkulturerbestadt Bamberg gelegen,
stellt zum 01.09.2015

eine/n Auszubildende/n 
als Verwaltungsfachangestellte/n 
- Fachrichtung Kommunalverwaltung -
ein.

Du willst mehr als einen Job? Nämlich einen Beruf, der auch Sinn 
macht und Dir eine längerfristige Zukunftsperspektive bietet ?

Als Verwaltungsfachangestellte oder -angestellter steht Dir eine 
Vielzahl von Tätigkeitsfeldern bei der Gemeindeverwaltung Ste-
gaurach off en.

Bereits während der Ausbildung lernt man die spannenden Auf-
gaben eines/r Verwaltungsfachangestellten kennen. Je nach 
Einsatzbereich hilft man Bürgern bei ihren Fragen weiter, kümmert 
sich um Anträge, wickelt den Zahlungsverkehr ab und vieles mehr.
Neben der Begeisterung für die Arbeit ist die Freude am Umgang 
mit Menschen eine wichtige Voraussetzung für diese Tätigkeit.

Inhalte:
•  theoretisch: Volllehrgänge an der Bayerischen Verwaltungs-

schule und Blockunterricht an der Berufsschule für Rechts- und 
Verwaltungsberufe

•  praktisch: In allen Fachbereichen der Gemeindeverwaltung 
Stegaurach.

Voraussetzungen:
•  Realschulabschluss bzw. gleich- oder höherwertige Schulbil-

dung
•  Mindestens Note 3 in den Fächern Deutsch und Mathematik*
  *Sofern in Mathematik keine Note vorhanden ist, zählt die Note 

im Fach Rechnungswesen.

Der Bewerbung ist das Jahreszeugnis 2014 sowie das Zwischen-
zeugnis 2015 beizulegen. Wir bitten um Verständnis, dass wir 
Bewerbungen, die diesen Notengrenzen im Zwischenzeugnis 
nicht entsprechen, auch später leider nicht mehr berücksich-
tigen können.

Ausländische Zeugnisse oder Leistungsnachweise können als 
Bewerbungsgrundlage nur berücksichtigt werden, wenn sie aus 
Gründen der Vergleichbarkeit durch die Zeugnisanerkennungs-
stelle für den Freistaat Bayern anerkannt sind. 

Die Gemeinde Stegaurach fördert aktiv die Gleichstellung aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir begrüßen deshalb Be-
werbungen von Frauen und Männern, unabhängig von deren 
kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschau-
ung, Behinderung oder sexueller Identität. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls bevorzugt.

Ausbildungsdauer und –beginn:
3 Jahre, Ausbildungsbeginn ist am 1. September 2015.

Möchten Sie unser Team verstärken? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen, die Sie bitte 
bis zum 12. April 2015 an die Gemeindeverwaltung Stegaurach, 
Schloßplatz 1, 96135 Stegaurach senden.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Personalamt, Herr UCH, 
unter der Telefon-Nr. 0951/99222-10 zur Verfügung.
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Müllabfuhr im März 2015
Die Abholung der Restmüll-, Papier- und Biotonne im März 2015 
erfolgt in den einzelnen Gemeinden an den nachfolgend aufgeführten 
Tagen:

Restmülltonne Do. 12.03.2015
 Do. 26.03.2015
Papiertonne Do.  05.03.2015
 Mo.  30.03.2015
Biotonne Do. 05.03.2015
 Do. 19.03.2015

Die Abholung des Gelben Sackes erfolgt im ganzen Gemeindege-
biet am

Dienstag 10.03.2015

HINWEIS: Den „Gelben Sack“ sowie die Tonnen am Abfuhrtag bitte 
ab 06.00 Uhr bereitstellen.

Sperrmüll
Zwei Mal pro Jahr kann für jedes angemeldete Grundstück kostenlos 
Sperrmüll abgeholt werden. Eine Anmeldung der Gegenstände ist 
vorher jedoch unbedingt erforderlich! Die Anmeldung hat beim Land-
ratsamt Bamberg unter Tel. 85-555 (Di. - Do. von 9.00 - 12.00 Uhr), 
mittels Sperrmüllkarte am Abfallkalender oder unter www.landkreis-
bamberg.de zu erfolgen.

Anmeldeschluss für die nächste Sperrmüllsammlung: 
Mi. 09.04.2015

Wertstoffhof Stegaurach (im Ortsteil Waizendorf-Kaifeck)
Öffnungszeiten: 
Sommer (ab 30.03.)  Winter (ab 27.10.)
Mi. 14.00 - 18.00 Uhr  Mi. 14.00 - 17.00 Uhr
Sa. 09.00 - 14.00 Uhr  Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Ein weiterer Wertstoffhof in der Nähe befindet sich noch in Burgebrach, 
Kapellenfeld 9 (Bauhof).

Probebetriebe der an die Funkalarmie-
rung angeschlossenen Feuerwehrsirenen 
Das Landratsamt Bamberg führt in Zusammenarbeit mit der Integ-
rierten Leitstelle Bamberg-Forchheim drei Probebetriebe der Feuer-
wehrsirenen im Landkreis Bamberg am

Samstag, 28. März 2015,
Samstag, 27. Juni 2015 und
Samstag, 26. September 2015

jeweils in der Zeit von 9:00 bis ca. 12:00 Uhr durch.

Nach der Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern 
vom 12. Dezember 2005, Nr. I D 2-2225.01-6 (AllMBl Nr. 13/2005) 
- Alarmierung im Brand- und Katastrophenschutz - sind die Alarm-
einrichtungen stets auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen.
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Ländliche Entwicklung

Ländliche Entwicklung
Verfahren Kolmsdorf-Feigendorf 
Gemeinde Walsdorf, Landkreis Bamberg

Wahl der ehrenamtlichen Vorstandsmit-
glieder und ihrer Stellvertreter (§ 21 Abs. 
3 des Flurbereinigungsgesetzes - FlurbG, 
Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 Satz 
1 des Gesetzes zur Ausführung des Flur-
bereinigungsgesetzes - AGFlurbG)

Bekanntmachung und Ladung

Die Eigentümer der zum Verfahren Kolmsdorf-Feigendorf gehörenden 
Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
werden hiermit zur Teilnehmerversammlung geladen. 
Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken statt am: Dienstag, dem 24.03.2015, um 19:30 Uhr,
Ort: "Alte Schule" in Kolmsdorf, Alte Straße 8, 96194 Walsdorf.

Tagesordnung
1.  Erläuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilnehmergemein-

schaft und des Wahlverfahrens
2. Wahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ihrer Stellvertreter
3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er 
soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Verfahren besitzen. Wün-
schenswert ist deshalb, dass sich möglichst viele Teilnehmer an der 
Wahl des Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stellvertreter auf je 
5 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte kann somit 
als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 10 Personen in den Vorstand 
wählen.

Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaften sicherzu-
stellen, wurde durch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
für die gruppenmäßige Zusammensetzung des Vorstandes bestimmt, 
dass im Verfahren 
je 3 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Kolmsdorf
je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Feigendorf
vertreten.

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind die Eigen-
tümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Erbbau-
berechtigte stehen den Eigentümern gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder 
Teilnehmer hat eine Stimme. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten 
als ein Teilnehmer. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht 
über die Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausgeschlossen 
werden.

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevollmächtigte 
haben sich in der Versammlung durch eine schriftliche Vollmacht 
auszuweisen. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 3 FlurbG 
im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte nur eine Stim-
me hat, auch wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. Teilnehmer, die 
nicht selbst in der Wahlversammlung anwesend sein können, werden 
daher zweckmäßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als 
Teilnehmer stimmberechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin anwesenden Teilnehmern oder Be-
vollmächtigten gewählt. Gewählt sind diejenigen, die die meisten 
Stimmen erhalten.

Bamberg, 02.02.2015 
gez. Block
Bauoberrat 
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Landratsamt Bamberg

Problemabfallsammlung im Landkreis
Sammlung von „gefährlichen Abfällen“

Für den Bereich der Gemeinde Stegaurach ist folgender Termin für 
die Problemabfallsammlung im Frühling 2015 vorgesehen:
14. März 2015, 8.30 Uhr – 10.00 Uhr, gemeindlicher Bauhof, Hart-
landener Straße

Folgende Abfälle werden beispielsweise angenommen:
•  Grundsätzlich: Behälter, Flaschen, Tuben, usw., mit den Gefahr-

stoffsymbolen „ätzend“, „gesundheitsschädlich“, „reizend“, „leicht-
entzündlich“, „giftig“ bzw. „sehr giftig“ 

• Energiesparlampen
•  Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel, z. B. Herbizide, 

Fungizide, Insektizide, Ratten- u. Mäusegift;
•  Lösemittelhaltige Abfälle, z.B. Lack, Farbe, Benzin, Nitroverdünner, 

Fleck- u. Rostentferner, Pinselreiniger, Kleber, Bremsflüssigkeit, 
usw. 

• Batterien aller Art (Autobatterien, Akkus, Knopfzellen)
•  Chemikalien z. B. Säuren, Laugen, Salze, Beizen, Chemikalien aus 

dem Hobbybereich (Fotochemie, Chemielaborkäs¬ten, usw.)
•  Haushaltsreiniger und Wasch- bzw. Pflegemittel, z.B. Abfluss- u. 

WC-Reiniger, Silber-tauchbäder, Desinfektionsmittel, Reinigungs-
mittel mit Gefahrensymbol, Autopflegemittel (Rostumwandler, Ent-
froster, usw.), nicht vollständig entleerte Spraydosen

•  Quecksilberhaltige Abfälle, z.B. alte Thermometer, quecksilberhaltige 
Schalter

• Feuerlöscher

Nicht angenommen werden z.B.:
Altöl (Verbrennungsmotoren- oder Getriebeöl), Leuchtstoffröhren 
(Wertstoffhof), Hausmüll, Altreifen, Asbestzementplatten, Druckgas-
flaschen, Munition.

Hinweise zur Problemabfallsammlung:
•  Wasserlösliche Wandfarben (Dispersionsfarben) enthalten keine 

gefährlichen Stoffe und gehören deshalb nicht zu den „gefährlichen 
Abfällen“. Eimer mit eingetrockneten Wandfarben oder leere Eimer 
sind daher von der Annahme ausgeschlossen. Sind Farben noch 
flüssig, können maximal drei Eimer abgegeben werden. „Pinselreine“ 
Kunststoffeimer können über den gelben Sack entsorgt oder am 
Wertstoffhof abgegeben werden, da es sich um eine Verkaufsver-
packung handelt. Ein Auswaschen der Eimer ist nicht erforderlich! 
Sind noch flüssige Farbreste vorhanden, sollte man diese vollständig 
eintrocknen lassen. Die getrockneten Farbstücke gehören in die 
Restmülltonne, Eimer wiederum in den gelben Sack / Wertstoffhof. 

•  Nur „haushaltsübliche Mengen“! Fallen größere Mengen „gefährliche 
Abfälle“ an, beispielsweise aus Haushaltsauflösungen oder dem 
gewerblichen Bereich, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Abfallbe-
ratung des Landkreises auf.

•  Altöl ist von der Annahme ausgeschlossen. Der Handel ist aufgrund 
des Altölgesetzes zur Rücknahme der gekauften Menge verpflichtet.

•  Altlacke / Altfarben (lösemittelhaltig): Dosen und Behälter aus 
Metall mit vollständig eingetrockneten Farben und Lacken sind 
Restabfall, da das schädliche Lösungsmittel bereits verdampft 
ist. Eine Abgabe bei der Problemabfallsammlung ist nicht mehr 
not-wendig. Restentleerte metallische Gebinde (z. B. Metalleimer 
für Dickschichtfarbe, Farbdosen, ...) können als Schrott an den 
Wertstoffhöfen im Landkreis abgegeben werden.

•  Grundsätzlich sollten „gefährliche Abfälle“ in der Originalverpackung 
abgegeben werden, die maximale Gebindegröße beträgt 25 Liter. 
Größere Eimer oder Kanister sind, wie in anderen Landkreisen auch, 
von der Annahme ausgeschlossen.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft des Landkreises 
Bamberg gerne zur Verfügung: 0951/85-706 oder 85-708

Bei uns in der Gemeinde

Verkehrsbehinderungen bzw. -be- 
schränkungen im Zuge des Neubaus des  
Kindergartens St. Marien in Stegaurach
Anfang April beginnen die Bauarbeiten für den Neubau des Kinder-
gartens St. Marien. Während der ca. 1 ½ jährigen Bauphase kommt 
es zu folgenden Verkehrsbehinderungen bzw. -beschränkungen: 

Amselweg:
Einbahnregelung ab Einmündung Langgwänd in Richtung Torgarten-
straße, Geschwindigkeitsbeschränkung auf 20 kmh

Torgartenstraße:
Einbahnregelung in Richtung Altenburgblick

Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, Ordnung und Leichtigkeit des 
Straßenverkehrs wird außerdem in einigen Bereichen im Amselweg, 
Altenburgblick, Finkenweg und Langgwänd ein Haltverbot angeordnet.
Um Verständnis und Rücksichtnahme wird gebeten.

Mikrozensus 2015 im Januar gestartet
Interviewer bitten um Auskunft

Auch im Jahr 2015 wird in Bayern wie im gesamten Bundesgebiet 
wieder der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung bei 
einem Prozent der Bevölkerung, durchgeführt. Nach Mitteilung des 
Bayerischen Landesamts für Statistik werden dabei im Laufe des 
Jahres rund 60 000 Haushalte in Bayern von besonders geschul-
ten und zuverlässigen Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer 
wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr auch 
zur Krankenversicherung befragt. Für den überwiegenden Teil der 
Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht.

Im Jahr 2015 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder 
der Mikrozensus, eine gesetzlich angeordnete Stichprobenerhebung 
bei einem Prozent der Bevölkerung, statt. Mit dieser Erhebung wer-
den seit 1957 laufend aktuelle Zahlen über die wirtschaftliche und 
soziale Lage der Bevölkerung, insbesondere der Haushalte und Fa-
milien ermittelt. Der Mikrozensus 2015 enthält zudem noch Fragen 
zur Krankenversicherung. Neben der Zugehörigkeit zur gesetzlichen 
Krankenversicherung nach Kassenart werden auch die Art des Kran-
kenversicherungsverhältnisses und der zusätzliche private Krankenver-
sicherungsschutz erhoben. Die durch den Mikrozensus gewonnenen 
Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche und politische 
Entscheidungen und deshalb für alle Bürger von großer Bedeutung.

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilt, finden die 
Mikrozensusbefragungen ganzjährig von Januar bis Dezember statt. 
In Bayern sind demnach bei rund 60 000 Haushalten, die nach einem 
objektiven Zufallsverfahren insgesamt für die Erhebung ausgewählt 
wurden, wöchentlich mehr als 1 000 Haushalte zu befragen.

Das dem Mikrozensus zugrunde liegende Stichprobenverfahren ist 
aufgrund des geringen Auswahlsatzes verhältnismäßig kostengüns-
tig und hält die Belastung der Bürger in Grenzen. Um jedoch die 

gewonnenen Ergebnisse repräsentativ auf die Gesamtbevölkerung 
übertragen zu können, ist es wichtig, dass jeder der ausgewählten
Haushalte auch tatsächlich an der Befragung teilnimmt. Aus diesem 
Grund besteht für die meisten Fragen des Mikrozensus eine gesetzlich 
festgelegte Auskunftspflicht, und zwar für vier aufeinander folgende 
Jahre.

Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der 
amtlichen Statistik, umfassend gewährleistet. Auch die Interview-
erinnen und Interviewer, die ihre Besuche bei den Haushalten zuvor 
schriftlich ankündigen und sich mit einem Ausweis des Landesamts 
legitimieren, sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet. Statt 
an der Befragung per Interview teilzunehmen, hat jeder Haushalt 
das Recht, den Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an das 
Landesamt einzusenden.

Das Bayerische Landesamt für Statistik bittet alle Haushalte, die im 
Laufe des Jahres 2015 eine Ankündigung zur Mikrozensusbefragung 
erhalten, die Arbeit der Erhebungsbeauftragten zu unterstützen.
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Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Mitwirkenden am Faschings-
zug 2015. Mit 25 attraktiven und ideenreichen Fuß- und Wagengruppen 
wurden die rund 2500 Besucher am Straßenrand bei sonnigen Wetter in 
Stimmung gebracht. Nach dem Umzug ging es ausgelassen in der Au-
rachtalhalle weiter. Viele Auftritte der Vereine und Tanzgruppen umrahmten 
den Faschingsnachmittag. Die Sieger der Teilnehmerprämierung waren mit 
dem 1. Platz die Reservistenkameradschaft Aurachtal (Lucky Luke), 2. Platz 
OVS Mühlendorf Jugend (Bierkasten) und der 3. Platz Bürger e.V. (Muppet-
show). Nochmal ein großes Dankeschön an alle Zuschauer und Teilnehmer, 

Ihr 1. Bürgermeister Thilo Wagner
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrgemeinde Stegaurach
Sonntag, 01.03. – 2. Fastensonntag - Caritaskollekte
10.00 Uhr Pfarrgottesdienst

Montag, 02.03.
19.00 Uhr Friedensgebet in Waizendorf

Freitag, 06.03.
19.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der 

Frauen

Samstag, 07.03.
18.30 Uhr  Vorabendmesse

Sonntag, 08.03. –  3. Fastensonntag – Kollekte für den Kindergarten-
Ersatzneubau 

10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit den Firmlingen

Montag, 09.03.
16.00 Uhr Wortgottesfeier im Seniotel

Donnerstag, 12.03.
19.00 Uhr Kreuzwegandacht in Höfen

Samstag, 14.03. 
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag, 15.03. – 4. Fastensonntag 
10.00 Uhr  Eucharistiefeier 
Dienstag, 17.03.
14.00 Uhr  Andacht der Senioren zum Weihetag der Pfarrkirche

Mittwoch, 18.03.
19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Weihetag der Pfarrkirche 
 mit allen haupt- u. ehrenamtlichen Mitarbeitern

Samstag, 21.03. – Kollekte für Misereor
18.30 Uhr  Vorabendmesse

Sonntag, 22.03. – 5. Fastensonntag – Kollekte für Misereor
10.00 Uhr  Eucharistiefeier mit den Firmlingen

Montag, 23.03.
19.00 Uhr Ökumenisches Abendgebet

Donnerstag, 26.03.
16.00 Uhr Eucharistiefeier im Seniotel

Samstag, 28.03. 
18.30 Uhr Vorabendmesse

Sonntag,, 29.03. – Palmsonntag
10.00 Uhr Eucharistiefeier mit den Kindergärten
18.00 Uhr Bußgottesdienst

In der Fastenzeit jeweils am Freitag um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche 
Kreuzwegandacht.

An den Samstagen um 17.45 Uhr jeweils Beichtgelegenheit.
Sie sind herzlich eingeladen den Weltgebetstagsgottesdienst am 
Freitag, 6. März 2015 um 19.00 in der Pfarrkirche, zusammen mit 
allen Christen weltweit zu feiern.

Donnerstag, 12.03. – Elternabend der Erstkommunionkinder um 
20.00 Uhr im Pfarrheim.

Zum Weihetag der Pfarrkirche, am Mittwoch, 18. März, sind alle 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum 
Gottesdienst um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche u. anschließendem 
Treffen im Pfarrheim eingeladen.

Freitag, 20.03. – Treffen der Firmlinge im Pfarrheim um 16.30 Uhr.

Frühjahrsfahrt der Pfarrei Stegaurach nach Leipzig am Samstag, 
18.04.2015
Leitung: Herr Sauer und Herr Koutek. Preis ca. 25 €. Abfahrt in Ste-
gaurach um 6.00 Uhr an der Pfarrkirche. Anmeldungen sind ab sofort 
im Pfarramt möglich.

Liebe Mitchristen,

wer Limburg sagt, denkt an den Unglücksbischof Franz Tebarts van 
Elst. Wenn ich Limburg höre, denke ich an den wundervollen Dom 
und an den begnadeten Vorgänger-Bischof Franz Kamphaus. Lange 
vor seiner Ernennung in dieses Amt bin ich ihm, ohne zu wissen wer 
er war begegnet und unser Gespräch hat sich, -damals, in den 70er 
Jahren aktuell- um die Studie „Grenzen des Wachstums“ vom Club 
of Rome entwickelt. Darin  wird der wachsende Konsum gegeißelt 
und deshalb ist diese Studie damals von den Wirtschaftsführen stark 
in Zweifel gezogen worden. Heute weiß man, dass die Verschuldung 
Europas untrennbar mit dem Wachstumsdogma verbunden ist. Wann 
gesteht man sich ein, dass es in einer endlichen Welt kein unendliches 
Wachstum geben kann. Aber eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, 
als dass die Menschheit von ihrem Wachstumswahn lässt.
Sehr gut erinnern kann ich mich an eine Aussage von Franz Kam-
phaus: „Wir haben unsere Kaufkraft stark entwickelt. Aber nicht alles 
ist käuflich. Vieles ist unbezahlbar: Liebe ist unbezahlbar. Der Mensch 
ist unbezahlbar. Gott ist unbezahlbar.“
Eine der Grundgefährdungen des Menschen besteht in der Versuchung 
des Materialismus, des Haben und Genießenwollens. Grob aufgelistet 
heißt das: Auf nichts verzichten wollen, jedes Bedürfnis sofort befriedi-
gen wollen und Besitz und Konsum als Lebensinhalt betrachten. Viele 
lassen sich heute von der Welle des Konsumismus und Materialismus 
wegtragen, die allermeisten sind schon davon infiziert.
Die Fastenzeit wäre ein passender Rahmen, unser Konsumverhalten in 
jeder Hinsicht, - nicht nur bei der Ernährung - neu zu überdenken. Der 
Wert der von Franz Kamphaus „unbezahlbar“ genannten Positionen 
könnte uns dabei so richtig bewusst werden. 

Eine heilbringende Vorbereitungszeit auf Ostern wünscht

Josef Geißinger, Diakon

Jugendsymphonieorchester  
Oberfranken
OSTERMONTAG, 06.04.2015 UM 17.30 UHR
Aurachtalhalle Stegaurach 

Dirigent: Till Fabian Weser

PROGRAMM

Dmitri Schostakowitsch:
›Festliche Ouvertüre‹ 

Sergej Prokofieff:
›1. Violinkonzert‹
Solistin: Sornitza Baharova 

Nikolay Rimsky-Korsakoff:
›Scheherazade‹ 

Karten für das Konzert erhalten Sie im Vorverkauf  
Erw. für 5,50 €, (Schüler und Studenten 3,00 €)
Gemeindeverwaltung Stegaurach -Bürgerbüro-, 
Tel. 0951/99222-31 bzw. -32
sowie an der Abendkasse Erw. für 7,00 €  
(Schüler und Studenten 4,00 €).
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So, 5. April, Tag der Auferstehung des Herrn: Ostersonntag
18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Wagner-Friedrich) 

Die Gottesdienste finden statt in der kath. Pfarrkirche Stegaurach 
(wenn nicht anders angegeben).

Weitere Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde entneh-
men Sie bitte dem Gemeindebrief St.Stephan und unserer Homepage 
www.stephanskirche.de.  Auf besondere Veranstaltungen wird im 
Schaukasten und am Anschlagbrett in der Kirche hingewiesen. 

Pfarrer Wagner-Friedrich erreichen Sie unter der Telefonnummer 
0951/59074 und unter der Mail-Adresse johannes@wagner-friedrich.
de, oder auch zur Sprechzeit in Philippus, Mittwoch, 17-18 Uhr.  

Zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen sind Sie herzlich ein-
geladen!

Johannes Wagner-Friedrich, Pfr.

Evang.-Luth. Kirche in Stegaurach
Monatsspruch für März:

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Römer 8,31

So, 22. Februar, 1. Sonntag der Passionszeit: Invokavit
18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Wagner-Friedrich)

Fr, 6. März
19.00 Uhr  Weltgebetstag der Frauen (AK Ökumene)

So, 8. März, 3. Sonntag der Passionszeit: Okuli
18.00 Uhr  Gottesdienst (Dekan Lechner)

So, 22. März, 5. Sonntag der Passionszeit: Judika
18.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Wagner-Friedrich)

Mo, 23. März
19.00 Uhr  Ökumenisches Abendgebet (AK Ökumene)

Fr, 3. April, Tag der Kreuzigung des Herrn: Karfreitag
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl (Pfr. Wagner-
Friedrich)

Schule und Bücherei

Interessant für gute Real- und Mittelschüler

Was viele nicht wissen: Am Bamberger E.T.A. Hoffmann-Gymnasium 
gibt es die gymnasiale Kurzform, die in sechs Jahren zum Abitur 
führt. Dieses spezielle Angebot richtet sich in erster Linie an Schü-
lerinnen und Schüler der 6. Klasse Realschule oder Mittelschule, die 
deutlich überdurchschnittliche Leistungen bringen und musikalisch 
begabt sind.

Wer in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch im Jahres-
zeugnis der 6. Klasse einen entsprechenden Durchschnitt erreicht 
(Realschule 2,33; Mittelschule 2,00) und in Musik mindestens eine 2 
hat, kann direkt an die Kurzform des Gymnasiums (7. Klasse) wech-

seln. Andere Kandidaten müssen zuerst eine Aufnahmeprüfung be-
stehen. Wichtig ist die Voranmeldung in der Woche vom 11. bis 15. 
Mai 2015. Die endgültige Anmeldung erfolgt mit dem Jahreszeugnis 
Anfang August.

Alles Nähere zur gymnasialen Kurzform erfahren Interessenten bei 
einem Infoabend am Montag, 23. März 2015, um 19 Uhr in der Aula 
der Schule. Hierzu ergeht herzliche Einladung.

Weitere Informationen und Kontakt: E.T.A. Hoffmann-Gymnasium, 
Sternwartstr. 3, 96049 Bamberg, Tel. (0951) 29782-0, Mail: info@eta-
hoffmann-gymnasium.de, Web: www.eta-hoffmann-gymnasium.de 

Die Kurzform des Gymnasiums stellt sich vor am E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium
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Grund- und Mittelschule Altenburgblick Stegaurach

Geistig fit durch Kopfrechnen!
Praxistag bei ALDI SÜD (Klasse 8) Bamberg,  
Pödeldorfer Str. 1  

Am 20.01.2015 wurde die Klasse 8 der Mittelschule Stegaurach vom 
stellvertretenden Filialleiter Herrn Weiß sehr freundlich zum berufs-
wahlvorbereitenden Projekttag begrüßt. 

Acht Schülerinnen und fünfzehn Schüler wurden zu Beginn der schu-
lischen Veranstaltung über die Unternehmensgruppe und aktuelle 
Firmenfakten informiert. In zwei Gruppen aufgeteilt folgte eine sehr 
interessante und umfassende Führung durch den Discounter.

Von nun an konnte hautnah erlebt werden, was teilweise nur „hinter 
den Kulissen“ im Berufsalltag des Kaufmanns im Einzelhandel passiert.

In drei Gruppen durften die Jugendlichen, geführt von Herrn Weiß, 
einer Mitarbeiterin und einer Auszubildenden, erfahren, wie ein Tag 
in der Filiale abläuft. Dabei wurden selbsttätig Aktionsartikeltische 
gestaltet, Bestände geprüft und Waren verräumt.

Der Höhepunkt des Tages war die vielleicht einmalige Möglichkeit, 
sich selbst an die Kasse setzen und für einen Probekauf kassieren 
zu dürfen.

Wusstest du, dass das Rückgeld 
bei Barzahlung im Kopf ausgerech-
net werden muss? Im Gegensatz 
zu anderen Geschäften des Ein-
zelhandels wird es an der Kasse 
nicht angezeigt und auch auf dem 
Kaufbeleg nicht abgedruckt. 

Du fragst dich, warum das in der 
heutigen Zeit trotz des zusätzlichen 
Arbeitsaufwandes und der Gefahr 
einer erhöhten Fehlerquote bei Aldi 
so ist? Wir haben es erfahren. 

Tipp: Siehe Überschrift!

Verfasser: Klasse 8 mit ihrem 
Klassenlehrer Herrn Deusel

Grund- und Mittelschule  
Altenburgblick Stegaurach

Schulanmeldung für das Schuljahr 2015/2016

Anmeldeverfahren

Alle Kinder, die schulpflichtig werden, sind in der Grund- und Mittel-
schule Altenburgblick Stegaurach von einem Erziehungsberechtigten 
persönlich anzumelden (Art. 37 BayEUG). 
Über die Aufnahme in eine öffentliche Grundschule bzw. die Rückstel-
lung entscheidet die Schulleiterin. Sie kann die Teilnahme an einem 
Verfahren zur Feststellung der Schulfähigkeit verlangen. 

Bei der Anmeldung sind vorzulegen:

•  Geburtsurkunde oder Familienstammbuch
•  gegebenenfalls Nachweis der Sorgeberechtigung
•  Nachweis über die Teilnahme am apparativen Seh- und Hörtest
•  Nachweis über die Teilnahme an der schulärztlichen Untersuchung
oder Nachweis über die Teilnahme an der Früherkennungsuntersu-
chung U9

Welche Kinder werden angemeldet?

1.  Alle Kinder, die im Zeitraum 01.10.2007 bis 30.09.2008 geboren 
sind, aber bisher nicht eingeschult wurden (es erfolgte Zurück-
stellung) sind schulpflichtig.

2.  Alle Kinder, die im Zeitraum 01.10.2008 bis 30.09.2009 geboren 
sind, sind regulär schulpflichtig.

3.  Alle schulpflichtigen Kinder, für die ein Gastschulantrag an eine 
andere Schule gestellt werden soll.

4.  Für Kinder, die im Zeitraum vom 01.10.2009 bis 31.12.2009 geboren 
sind, gilt: Sie können auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenom-
men werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind voraussichtlich 
mit Erfolg am Unterricht teilnehmen wird. 

 
5. Für Kinder, die nach dem 31.12.2009 geboren sind, gilt:
Sie können auf Antrag der Eltern hin angemeldet werden und werden 
damit schulpflichtig! Nach Art. 37 BayEUG ist ein schulpsycholo-
gisches Gutachten erforderlich.

Die Erziehungsberechtigten können ein auf Antrag aufgenommenes 
Kind nach dem 31. Juli 2015 nicht mehr abmelden (§ 21 Abs.5 GrSO).

Anmeldetage:   Mittwoch, 18.03.2015, 11.00 bis 13.00 Uhr und 
14.00 bis 16.00 Uhr 

    Donnerstag, 19.03.2015, 11.00 bis 13.00 Uhr 
und 14.00 bis 16.00 Uhr

Während die Kinder mit den LehrerInnen ein Schulespiel machen, 
werden die Erziehungsberechtigten im Bürgersaal vom Elternbeirat 
mit einem kleinen Imbiss bewirtet. Bei einem „Markt der Möglichkeiten“ 
kann Einblick in die Arbeit des Elternbeirates und die verschiedenen 
Formen der Mittagsbetreuung genommen werden. 
In diesem Zeitraum sollte dann auch die formelle Anmeldung im Se-
kretariat durch einen Erziehungsberechtigten erfolgen. Die Zeitpläne 
für Kinder aus den Kindergärten Don Bosco und Sankt Marien 
werden rechtzeitig in den Kindergärten aushängen.
Die Erziehungsberechtigten der Kinder aus anderen Einrichtungen 
erhalten von der Schule ein persönliches Schreiben mit dem jewei-
ligen Anmeldetermin.

Anmeldung an einer anderen Schule
Erziehungsberechtigte, die beabsichtigen ihr Kind an einer staatlich 
angerkannten bzw. staatlich genehmigten privaten Grundschule (Mon-
tessori-, Waldorf-Schule etc.) anzumelden, werden gebeten, dies der 
Sprengelschule (GS Altenburgblick Stegaurach) spätestens bis zum 
02.03.2015 mitzuteilen. 

Grund- und Mittelschule
Altenburgblick Stegaurach

C. Christel
Rektorin
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Senioren und Jugend

Ansprechpartner: 
Seniorenbeauftragte der Gemeinde Stegaurach, Frau Ingeborg Lotze, Tel. 29 02 25

Seniorenarbeit der Pfarrei Stegaurach, Frau Sauer, Tel. 2 98 96 und Frau Anwander, Tel. 29 69 85 
Seniorenkreis Höfen, Frau Sahliger, Tel. 29 69 57

Seniorenkreis Mühlendorf, Frau Lechner, Tel. 29 01 26 und Frau Montag, Tel. 29 03 70
Seniorenkreis Waizendorf, Frau Süppel, Tel. 29 06 92
Bücherei Stegaurach, Frau Kempgen, Tel. 29 67 30

Gemütlicher Donnerstag Frau Waßmann, Tel. 2 91 50

 

Miteinander älter werden in Stegaurach
Der Arbeitskreis für das Altenhilfskonzept

¡  Senioren Stegaurach
  Gymnastik mit Frau Laufer jeden Mittwoch um 15 Uhr im 

Pfarrheim

¡   Senioren der gesamten  
Pfarrgemeinde

 Di, 17.03.  Josefifeier
 14.00 Uhr  Andacht in der Pfarrkirche mit Pfr. Ries im 

Pfarrheim Kaffeetafel mit kurzer Info zum 
Prozess nach dem Mord an Bischof Luigi, 
anschl. Bildbericht: "Erdbeben inklusive – 
auf dem Fahrrad nach Rom", KH Sauer

Seniorenclub Stegaurach  
und Umgebung
 Gemütlicher Donnerstag, 12.03.2015

 Abfahrt: 12:30 Uhr Stegaurach Kirche

 Zustiegmöglichkeiten wie immer

  Ziel: Pommersfelden – Keller Cafe 
Debring – Müller

Mittagsbetreuung der 
Auracher Strolche
Wir haben für das  Schuljahr 2014/2015 
noch Plätze in der Mittagsbetreuung frei. 
Alle Eltern, die eine Betreuung für ihr Kind 
in Betracht ziehen, können sich gerne un-
verbindlich bei uns informieren. Wir sind 
die älteste Mittagsbetreuung im Kreis 
Bamberg, und haben seit Anfang an die 
gleichen engagierten Mitarbeiterinnen. 
Wir bieten flexible Abholzeiten und indi-
viduelle Entfaltungsmöglichkeiten für die 
Kinder. Bei schönem Wetter, verbringen 
wir Zeit mit den Kindern im Freien. Die 
Kinder haben die Möglichkeit zu spielen, 
in der Bauecke zu bauen, zu lesen, oder in 
unserer Kuschelecke Musik oder Hörspie-
le zu hören. Wer Hausaufgaben machen 

möchte, kann das in einer ruhigen Ecke am Hausaufgabentisch tun 
(Hausaufgabenbetreuung). Wir bieten die Möglichkeit mitgebrachtes 
Essen zu wärmen (Mikrowelle) und in Ruhe zu verzehren.  Jedes Jahr 
machen wir zum Schulschluss einen gemeinsamen Ausflug - darauf 
freuen sich schon alle.

Unsere Öffnungszeiten sind Mo – Fr  11.00 – 15:30 Uhr
Während der Schulferien ist auch die Mittagsbetreuung geschlossen.
Monatlicher Beitrag für die Mittagsbetreuung: 40,00€ bis 14:30 Uhr, 
55,00€ bis 15:30 Uhr;  10,5 Monatsbeiträge, in den Sommerferi-
en beitragsfrei (Dafür können sie Ihr Kind täglich  in die Betreuung 
geben – ohne vorbuchen zu müssen, mit flexiblen Abholzeiten!). Für 
Geschwisterkinder gibt es Sonderkonditionen!

Auskünfte und Informationen zum Alltag in der Mittagsbetreuung sowie 
zum Anmeldeverfahren bekommen Sie währen der Öffnungszeiten 
unter 0951-2968027 oder beim 1. Vorstand Herrn Leschik 0951-
29251. Sie finden uns auch im Internet unter www.Mittagsbetreuung-
Stegaurach.de; e-mail: info@mittagsbetreuung-stegaurach.de

Die Staatliche Fachoberschule und Staatliche Berufsoberschule Bam-
berg führen zum nächsten Schuljahr die neue zukunftsweisende 
Ausbildungsrichtung „Internationale Wirtschaft“ ein. Die Schulleitung 
der Beruflichen Oberschule sieht die neue Ausbildungsrichtung als 
Sprungbrett für motivierte, kontaktfreudige und aufgeschlossene 
Real- und Wirtschaftsschüler, die sich für Wirtschaft und Handel in-
teressieren oder ein besonderes Interesse an Fremdsprachen haben 
und nach dem Studium ihren beruflichen Horizont insbesondere auf 
das europäische Ausland ausweiten wollen. Für Absolventen kauf-
männischer Berufe, die keine Scheu zeigen, auch in der Fremdsprache 
Verhandlungen zu führen, ist die neue Ausbildungsrichtung der ideale 
Einstieg in den immer wichtigeren Bereich des Außenhandels. Hierzu 

Neue Ausbildungsrichtung an der Beruflichen Oberschule Bamberg

vermittelt die Schule Kenntnisse im internationalen Handelsrecht und 
zusätzlich, neben den Sprachkenntnissen in Englisch, Fremdspra-
chenkenntnisse in den Weltsprachen Französisch oder Spanisch. 
Außerdem stellen Praktika bei international tätigen Unternehmen aus 
der Region, bei Interesse auch bei ausländischen Firmen den not-
wendigen Praxisbezug her. Als Vorteil gegenüber den anderen an der 
Beruflichen Oberschule Bamberg geführten Ausbildungsrichtungen 
erweist sich für die Schüler der „Internationalen Wirtschaft“, dass 
der Fremdsprachenunterricht nicht als Zusatzunterricht erteilt wird, 
sondern bereits in das Wochenstundenmaß eingearbeitet ist. Dies hat 
zur Folge, dass alle Absolventen der 13. Klasse der „Internationalen 
Wirtschaft“ ohne Ergänzungsprüfung das allgemeine Abitur erwerben. 
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Kinderfasching 2015
Am 16.02.2015 bot der Elternbeirat der Schule Altenburgblick in 
Kooperation mit der Jugendarbeit „JAM“ allen kleinen Faschingsbe-
geisterten wieder den Raum beim Kinderfasching ein paar schöne 
Stunden zu verbringen. Ab 15 Uhr hieß es „Helau“ und „Alaaf“. 
Der Bürgersaal war gut gefüllt und es herrschte eine sehr gute 
Stimmung. Bei verschiedenen Tänzen und Spielen konnten sich 
die Kinder austoben und die Eltern konnten es sich bei Kaffee und 
Kuchen, Getränken und Speisen gut gehen lassen. Highlight die-
ses Jahr war der Auftritt der Mädchengarde aus Baunach, die bei 
mehreren Tänzen ihr Können unter Beweis stellen konnten. Unser 
Dank geht hier an Laura Galizia, der Trainerin der Mädchengarde.
Ein weiteres Dankeschön geht an die Jugendlichen aus dem Ju-
gendtreff im Forsthaus die tatkräftig beim Aufbau, den Spielen 
und beim Abbau geholfen haben, sowie natürlich allen Besuchern 
der Veranstaltung.

Frühlingsbasteln im Forsthaus
Am 31.03.2015 von 15:00 bis 17:30Uhr habt ihr 
die Möglichkeit verschiedene Sachen zu basteln, 
unter anderem eine Schmetterlingstasche aus 
Papier, Blumenstecker etc. Unkostenbeitrag 3,-- 

Euro (ist vor Ort zu bezahlen). Anmeldung unter 0151-22229775 
oder simone.kueffner@iso-ev.de

Mitternachtssport in Frensdorf
Am Donnerstag den 09.04.2015 haben alle Sport-
begeisterten oder die die es werden wollen, die 
Möglichkeit beim Mitternachtssport in Frensdorf 

neue Trendsportarten kostenlos auszuprobieren. Von 18:00 – 
24:00 Uhr werden unterschiedliche Sportarten, wie z.B HIP HOP 
Dance angeboten. Genauer Hallenplan mit den Sportarten wird im 
nächsten Mitteilungsblatt vorgestellt. Treffpunkt ist die Turnhalle 
der Schule Frensdorf. Die Kinder müssen gebracht und wieder 
abgeholt werden. Für die Eltern haben wir ein Elternstehcafé 
eingerichtet, wo es Kaffee und Kuchen geben wird.

Neue Öffnungszeiten im Kinder- und Jugendtreff Stegaurach
Der Kindertreff öffnet nach den Winterferien wieder 
seine Türen und hat auch neue Öffnungszeiten. Jeden 
Mittwoch von 15:30Uhr bis 18:00 Uhr haben alle Kin-
der im Alter von 6 bis ca. 12 Jahren die Möglichkeit im 

Forsthaus zu basteln, zu spielen, sich mit Freunden zu treffen, 
Fußball zu spielen oder gemeinsam zu backen und zu kochen.
Der Jugendtreff findet jeden Dienstag von 17:15 bis 20:00 Uhr 
statt. Alle Jugendlichen ab 12 Jahren können im Forsthaus mit ihren 
Freunden chillen, Musik hören, Billard und Kicker spielen. Vor allem 
könnt ihr eure Ideen und Projekte mit einbringen und umsetzen.
Wir freuen uns über euren Besuch!

 JAM – Gemeindliche Jugendarbeiterin Simone Küffner 0151 – 22229775 Telefon

JAM – Kommunale Jugendarbeit, Kreisjugendring Bamberg-Land

Kommunale Jugendarbeit 
Gemeinde Stegaurach

Informatives vom Blutspendedienst
Dienstag,  03. März 2015, 13.30 – 20.00 Uhr 
BAMBERG
BRK-Rettungszentrale | Paradiesweg 1

Bitte unbedingt den Spendeabstand 
von 56 Tagen einhalten !!!

Der Blutspendedienst weist darauf hin!
Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspenderpaß mit. 
Zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepaß 
oder Führerschein).

Zum März

Abends bleibt es länger hell

Und der Himmel scheint:

Ein allererster Frühlingsquell

Blau die Zeit vereint.

Neuer Jägerkurs
Der Jagdschutz und Jägerverein Bamberg e.V. bietet dieses Jahr 
wieder einen Kurs zur Vorbereitung auf die staatliche Jägerprüfung 
in Bayern an. Durch die Neuordnung der Jäger- und Falknerprüfungs-
ordnung, die 2007 in Kraft getreten ist, wurden zahlreiche Erleich-
terungen ermöglicht. Die Kursdauer kann auf etwa ein halbes Jahr 
verkürzt werden, so dass die Prüfung bereits ab November 2015 
abgelegt werden kann.
Somit besteht die Möglichkeit einer wohnortnahen und fundierten 
Ausbildung, deren Erfolge bisher überdurchschnittlich waren.
Der Informationsabend beginnt am 09.03.2015 um 19.00 Uhr im 
„Gasthaus zur Grünen Linde“ in Vorra.
Die Kursabende beginnen am 12.03.2015. Sie finden jeweils am 
Montag  und Donnerstag um 19.00 Uhr im „Gasthaus zur Grünen 
Linde“ in Vorra statt. 
Nähere Informationen im Internet unter www.jagd-in-bamberg.de 
oder bei Stefan Förth (Leiter der Jägerausbildung) unter der Telefon-
nummer 0951/23500.

Kalt und eisig knistern Reste

Winterlicher Pracht;

Sie sind höchsterns nur noch Gäste

Einer letzten Nacht.

Gerhard Schmidt
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Umwelt, Energie

Jetzt geht ein Licht auf! 
(Ein Sparsames!)
Allen Gemeinden wurde durch die Klima- 
und Energieagentur des Landkreises mit 
Unterstützung des Mediamarktes Hall-
stadt ein Testkoffer mit verschiedenen 
LED-Leuchtmitteln zur Verfügung gestellt!

Aufgrund des noch geltenden Vorurteils, 
LED Licht sei ein kaltes Licht, möch-
ten wir Ihnen als Bürger der Gemeinde 
Stegaurach die Gelegenheit geben, sich hier vom Gegenteil zu 
überzeugen. 

Aber warum ist die LED – Technologie so stark im Kommen?

Einerseits wurde durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2011 die 
Verschärfung des Glühlampenverbots von allen stark energiever-
brauchenden Glüh- und Halogenlampen beschlossen. Ab 2016 

gelten für alle Haushaltsglühbirnen hohe Effizienzanforderungen. 
Somit werden auch die meisten herkömmlichen Glühlampen 
vom Verbot betroffen sein und aus den Regalen verschwinden.
Andererseits bietet die LED Technologie die Möglichkeit, eine 
höchst energieeffiziente und langlebige Beleuchtungstechnologie 
zu nutzen, die Umwelt zu schonen und auf Dauer Ihre Geldbörse 
zu entlasten. Bis zu 90% Ihres Stromverbrauches und damit der 
Kosten können Sie einsparen!

Wie können Sie sich den LED-Testkoffer ausleihen?

Der Verleih des LED–Testkoffers erfolgt durch die Gemeinde-
verwaltung im Bau/- Umweltamt. Unter der Tel.-Nr. 0951 / 99 
222–43 können Sie sich für den Verleih registrieren lassen. Ge-
gen eine Kaution in Höhe von 20,00 Euro wird der Koffer für 1 
Woche an Sie verliehen.

Einen praktischen Leitfaden für die Auswahl von LED Beleuch-
tung in Privathaushalten finden Sie auch unter www.stegaurach.
de.

Umwelt-News aus der Gemeinde -  
kurz und kompakt:

•  Seit der Veröffentlichung des neuen Heizungspumpenaus-
tauschprogramms am 01.01.2015 wurden bereits 44 von 100 
Pumpen (Stand 17.02.2015) ausgetauscht, die Rechnungsko-
pien bei der Gemeinde eingereicht und durch die Gemeinde 
bezuschusst.

Stromverbrauch im Singlehaushalt: 
Infos & Stromspartipps
Wer alleine wohnt, hat meist einen deutlich höheren Stromver-
brauch pro Kopf als Haushalte mit mehr Personen. Das Spar-
potenzial ist entsprechend groß. Wer überdurchschnittlich viel 
Strom verbraucht, findet auch gleich die ersten passenden Tipps.

In Singlehaushalten gibt es oft das größte Sparpotenzial. Erfahren 
Sie, woran das liegt und was Sie tun können.

Stromverbrauch und Kosten
Der Stromverbrauch eines deutschen Singlehaushalts liegt bei 
durchschnittlich 1.700 Kilowattstunden (kWh) jährlich. Wird das 
Warmwasser mit Strom erhitzt, kommen weitere 1.000 kWh 
hinzu. So kommt ein Singlehaushalt mit elektrischer Warmwas-
serbereitung auf einen Stromverbrauch von im Schnitt 2.700 
kWh pro Jahr. 

Bei Kosten von 28,7 Cent je kWh kommt so für den Stromver-
brauch einer Person eine jährliche Summe von 488 Euro zusam-
men. Mit elektrischer Warmwasserbereitung sind es 775 Euro.

Stromverbrauch für 1 Person – höherer Stromverbrauch 
pro Kopf
Auch im Singlehaushalt gehören Kühlschrank, Fernseher und 
andere Stromverbraucher meist zur Grundausstattung. Da sich 
Singles die Geräte nicht mit anderen Bewohnern teilen, haben sie 

meist einen höheren Stromverbrauch 
pro Kopf – und entsprechend höhe-
re Stromkosten. Entsprechend groß 
ist auch das Potenzial, um Strom zu 
sparen. 

Ist der Singlehaushalt in einem Einfa-
milienhaus untergebracht, ist der Ver-
brauch in der Regel noch höher. Grund 
dafür ist die meist größere Wohnfläche im Vergleich zu einem 
Singlehaushalt in einem Mehrfamilienhaus.

Stromspartipps: Wie Sie im 1-Personen-Haushalt Strom 
sparen
Wird der Kühlschrank nur von einer Person genutzt, hat er ei-
nen großen Anteil am Stromverbrauch. Deshalb lohnt es sich 
für Singlehaushalte ganz besonders, einen kritischen Blick auf 
diesen Dauerläufer in der Küche zu werfen. Ist das Gerät bereits 
zehn Jahre alt oder sogar älter, rechnet sich meist ein Austausch 
gegen ein sparsames Neugerät. Dabei sollten Sie auf die Ener-
gieeffizienzklasse A+++ und einen angemessenen Nutzinhalt 
achten. Auch wer sein vorhandenes Gerät effektiver nutzen will, 
um Strom zu sparen, findet passende Hinweise dazu im Dossier 
über den „Stromfresser Kühlschrank“. 

Im Singlehaushalt lohnt sich meist auch der prüfende Blick auf 
den Standby-Verbrauch. Schließlich kann dort nur eine(r) darauf 
achten, dass möglichst alle Geräte komplett ausgeschaltet sind. 
Schaltbare Steckdosenleisten und fernbedienbare Funksteck-
dosen können behilflich sein. Sie sorgen dafür, dass Geräte wie 
Fernseher, Computer oder Smartphone-Netzteile nur dann Strom 
verbrauchen, wenn sie wirklich benötigt werden. 

Übrigens: Singlehaushalte sind die häufigste Haushaltsgröße in 
Deutschland. 40 Prozent beträgt ihr Anteil; Tendenz steigend. 
Jeder fünfte Deutsche wohnt in einem 1-Personen-Haushalt. 
Das sind mehr als 16 Millionen Menschen.
Quelle: CO²online
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Vereine

1. KC 68 Stegaurach
Donnerstag 05.03.2015 20.00 Uhr TSG 2005 Bamberg 4 (A)

Freitag 13.03.2015 20.00 Uhr SKK Köttmannsdorf g  (H)

Bürgernahe Liste Stegaurach 
Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung mit Neuwahl der 
Vorstandschaft am 17. März um 19:00 Uhr in der Gastwirtschaft 
Müller Debring.

FFW Debring
08.03. 10:00 Uhr  Übung
15.03. 13:00 Uhr Vereinswanderung
22.03. 10:00 Uhr   Planspiel mit der FFW Höfen – Waizendorfim 

Feuerwehrhaus - Debring
27.03.  19:00 Uhr  Lichterprozession - Unteraurach

Kinderfeuerwehr Debring
23.03. 17:00 Uhr Verhalten im Brandfall  – Notruf absetzen

Freie Wähler - Freie Liste Stegaurach
Seminar „Mitglieder werben – Mitglieder halten“

Am Samstag, den 07.03.2015 um 10.00 Uhr findet eine vom Frei-
staat Bayern geförderte Bildungsveranstaltung des Bildungswerkes 
für Kommunalpolitik Bayern e. V. im Landgasthof Windfelder am 
See in Stegaurach statt. 
Dazu laden wir Sie, liebe interessierte BürgerInnen im Speziellen 
Vereinsvorstände und Gemeinderäte ganz herzlich ein. 
Das Seminar „Mitglieder werben, Mitglieder halten“ stellt bewährte 
Methoden vor, dem Mitgliederschwund vorzubeugen. Dazu untersucht 
es die Motivation für den Beitritt zu Organisationen, geht auf günstige 
Rahmenbedingungen ein und zeigt, wie ein wertschätzender Umgang 
mit Mitgliedern aussehen kann und zum gemeinsamen Erfolg beiträgt.
Referent: Peter Knoll, Redakteur aus Olching. 
Herr Knoll verfügt über eine langjährige einschlägige Erfahrung, u. 
a. als Abteilungsleiter eines Sportvereins und 1. Vorsitzender eines 
mitgliederstarken und erfolgreichen Ortsverein!
Wegen der notwendigen organisatorischen Vorbereitung richten Sie 
Ihre verbindliche, namentliche Anmeldung zeitnah an Margot Scheer, 
Tel 2970110.      Genaueres: www.fw-stegaurach.de

Verein Kreuzschuher Runde e.V.
Sonntag, den 15.3.15
Herzliche Einladung zur Kunigundenandacht anl. des Kunigundenta-
ges, an der Kunigundenkapelle in Kreuzschuh.
Beginn ist um 14 Uhr

Freitag, den 27.3.2015
Herzliche Einladung an alle Vereinsmitglieder zum traditionellen
Fastenfischessen in die Alte Mühle in Mühlendorf
Beginn ist um 19:30 Uhr

Reservistenkameradschaft Aurachtal 
Dienstag, 10.03.2015  Jahresgottesdienst um 19 Uhr in der Kapelle 

in Unteraurach, aktive Kameraden erscheinen 
bitte im Dienstanzug!

Dienstag, 10.03.2015  Jahreshauptversammlung um 20 Uhr im Gast-
haus Hümmer in Unteraurach

Bürger e.V. Stegaurach
Jahreshauptversammlung Gasthaus Giehl, Waizendorf
Donnerstag, 05.03.2015, um 19 Uhr

FC Bayern-Stammtisch
Jahreshauptversammlung
Sonntag 15.3.2015 14.00 Uhr Dorfgemeinschaftshaus

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme der Mitglieder

FFW Stegaurach e.V.
Termine für die Aktiven / Vereinstermine:
07.03.15: Übung der Aktiven, Beginn 17:30 Uhr, Feuerwehrhaus

05.03.15:  Durchgang Atemschutzgeräteträger in Strullendorf, Abfahrt 
18:00 Uhr

12.03.15:  Dienstleistungstag, Beginn 19:00 Uhr, Feuerwehrhaus

Termine für die Jugendfeuerwehr:
07.03.15:  Aufbau Fußballturnier ca. 09:00 Uhr (wird noch genau 

mitgeteilt.)
07.03.15:  Training Fußballturnier ca. 18:00 Uhr (wird noch genau 

mitgeteilt.)

08.03.15:  Fußballturnier der Jugendfeuerwehren des Ldkr. Bam-
berg in der Aurachtalhalle, Beginn 7:30 Uhr

 Hierzu sind alle Fußballinteressierten herzlich eingeladen.

12.03.15: Dienstleistungstag, Beginn 19:00 Uhr, Feuerwehrhaus

Termine für die Kinderfeuerwehr:
07.03.15:  Treffen der Kinderfeuerwehr, Beginn 14:30 Uhr, Feuer-

wehrhaus

Termine für die Löschgruppe Hartlanden:
08.03.15: Übung der Löschgruppe, Beginn 10:00 Uhr, 

Gartenfreunde Stegaurach
20.03. Jahreshauptversammlung
ab 19.00 Uhr in der Gaststätte Windfelder

Jagdgenossenschaft  
Birkach, Abtsdorf, Vorra und Hundshof
Am Donnerstag, den 12. März 2015 findet um 19.30 Uhr in der Gastwirt-
schaft Beck in Abtsdorf eine nicht öffentliche Jagdversammlung statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung mit Totengedenken
2. Verlesen des letzten Protokolls
3. Kassenbericht
4. Stand der Wegeunterhaltungsarbeiten
5. Neuwahlen
6. Verschiedenes
7. Wünsche und Anträge
Die Jagdgenossen werden hiermit recht herzlich engeladen. Es wird 
gebeten, Änderungen der Besitzverhältnisse dem Jagdvorsteher 
oder dem Schriftführer zu melden, damit der Jagdkataster auf dem 
neuesten Stand bleibt.

Maurer - u. Bauhandwerkerzunft  
Stegaurach
Samstag 14.03.2015
Einladung zum Stegauracher Schafkopf-Triathlon im Sportlerheim.
Beginn: 19.30 Uhr
1. Runde: Langes Blatt
2. Runde: Kurzes Blatt
3. Runde: Kurzes Blatt mit Wenz und Geier
Je Runde werden 20 Spiele gespielt!

Wanderfreunde Aurachtal e.V. 84  
Stegaurach
Veranstaltung: Volkswanderung
28.02./01.03 Gerach, 97./08.03 Heubsch/Kasendorf, 14./15.03 Win-
kelhaid, 21./22.03. Eggolsheim, 22.03. Heilsbronn, 28./29.03. Lahm.

Teilnehmer melden sich unter "Stegaurach" bei dem jeweiligen Ver-
anstalter.

Christlich-Soziale Union Stegaurach
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Do., 19. März um 19.30 Uhr im Gasthaus Giehl in Waizendorf.
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Jagdgenossenschaft Stegaurach
Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Stegaurach am 12.03.2015 um 19.30 Uhr im Gasthaus Melber Hö-
fen ergeht hiermit an alle Eigentümer der Grundflächen die zu den 
Jagdrevier gehören und auf denen Jagd ausgeübt werden darf recht 
herzliche Einladung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresbericht
4. Protokollverlesung
5. Kassenbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Verwendung des Jagdpachtschillings
8. Herausnahme des Grundstücks Janker (Sommerswinkel)
9. Aufwandsentschädigung des 1, und 2. Vorstands
10.Wünsche und Anträge

Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehegat-
ten durch einen volljährigen Verwanden gerader Linie,durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch 
eine volljährige Person derselben Jagdgenossenschaft angehörigen 
jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht ist 
die schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Vertreter darf 
höchstens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische Personen 
handeln ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren Be-
auftagte.

Jagdgenossenschaft Mühlendorf
Zu der nichtöffentlichen Versammlung der Mitglieder der Jagdgenos-
senschaft Mühlendorf und zum diesjährigen Jagdessen

am Freitag, den 20.03.2015
um 19.00 Uhr

im Gasthaus "Zur Alten Mühle"
ergeht hiermit an alle Eigentümer der Grundfläche, die zum Gemein-
schaftsjagdrevier Mühlendorf gehören, recht herzliche Einladung.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Sonstiges

Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich der Jagdgenosse durch seinen Ehe-
gatten, durch einen volljährigen Verwandten gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder 
durch eine volljährige, derselben Jagdgenossenschaft angehörigen 
Jagdgenossen vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht ist die 
schriftliche Form erforderlich. Ein bevollmächtigter Vertreter darfhöchs-
tens einen Jagdgenossen vertreten. Für juristische Personen handeln 
ihre verfassungsmäßig berufenen Organe oder deren Beauftragte.

Schützenverein „Hubertus“ 1956 e.V.  
Stegaurach
Schießzeiten
Jugendtraining: Mittwoch, 17:00h bis 19:00h 

Erwachsene: Mittwoch und Samstag, 19:00h – 22:00h

Rundenwettkämpfe

1.Mannschaft
Fr., 20.03. 19:30h Hubertus Stegaurach 1 - SG Breitengüßbach 1

2.Mannschaft
Mi., 11.03. 19:30h Hubertus Stegaurach 2 - ASG Hofer Gaustadt 1
Mo., 23.03.  19:30h A.H. Sassanfahrt 2 - Hubertus Stegaurach 2

Veranstaltungen
So., 08.03. 14:00h Gauversammlung in Hausen
   (Sporthalle, Heroldsbacher Str. 51)

Fr., 20.03. 19:00h Schafkopfrennen im Schützenhaus (vereinsintern)

Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.hubertus-stegaurach.de  

Spielvereinigung Stegaurach 
1945 e. V.
Terminvorschau:
Ordentliche Mitgliederversammlung:
Freitag, 24.04.2015, 19.30 Uhr, im Sportheim der 
SpVgg Stegaurach

Spiele der 1. Mannschaft in der Landesliga Nordwest:
Sa. 07.03.2015 16.00 Uhr FC Viktoria Kahl - SpVgg Stegaurach
Sa. 14.03.2015 15.00 Uhr SpVgg Stegaurach - ASV Rimpar
So. 22.03.2015 15.00 Uhr  FC Blau-Weiss Leinach - SpVgg Ste-

gaurach
Sa. 28.03.2015 16.00 Uhr SpVgg Stegaurach - TG Höchberg

Spiele der 2. Mannschaft in der Kreisliga:
So. 15.03.2015 15.00 Uhr  FSV Unterleiterbach - SpVgg Stegaurach 

II
So. 22.03.2015 16.00 Uhr  SpVgg Stegaurach II - FSV Phönix 1921 

Buttenehim
Sa. 28.03.2015 17.00 Uhr  TSV Schammelsdorf - SpVgg Stegaurach 

II

Spiele der 3. Mannschaft in der B-Klasse 4:
Sa. 14.03.2015 13.00 Uhr  SpVgg Stegaurach III - SV Frankonia 

Schönbrunn II
So. 22.03.2015 13.00 Uhr FC Altendorf II - SpVgg Stegaurach III
Sa. 28.03.2015 14.00 Uhr  SpVgg Stegaurach III - ASV 1910 Gau-

stadt II

Gymnastikabteilung informiert: 
Sie wollen sich wieder oder mehr sportlich 
betätigen:
Dann beginnen Sie jetzt! Nehmen Sie sich die 
Zeit für sich etwas zu tun!
Wir unterstützen Sie dabei, mit unserem ausge-
wogenen Fitnessprogramm. Sie können wäh-
len vom fetzigen Fit und Fun über Bauchtanz, 
Bauch-Beine-Po, bis hin zum Walking bzw. 
Nordic-Walking. 
Kommen Sie und machen einfach mit, in den 

unten aufgeführten Übungseinheiten mit unseren lizenzierten Übungs-
leiterinnen. 

Gymnastik-Wochenplan
Bei Interesse kontaktieren Sie die 
zuständige Übungsleiterin oder 
kommen einfach vorbei. 
Montag
Walking bzw. Nordic-Walking 8.30 
Uhr – 9.30 Uhr
ab Siebenschläferkapelle  mit Car-
men Schmuck Tel 299340
Mutter/Vater/Großeltern-Kindturnen-Kurs ab 1 ½ Jahren, 15.15 Uhr
Kinderturnen ab 3 Jahren 16.30 Uhr – 17.15 Uhr
beides in der Aurachtal-Halle mit Christine Strätz, Tel. 2960361
Spiele mit und ohne Ball ab 7 Jahren 16.30 Uhr – 17.15 Uhr
Kinderturnen ab 5 Jahren 17.15 Uhr – 18.00 Uhr
beides in der  Aurachtal-Halle mit Elke Hoch-Hupfer Tel 53827
Rücken fit 17.00 Uhr – 18.00 Uhr
im Vereinsheim mit Doris Ramer Tel 290919
Rücken fit 18.00 Uhr – 19.00 Uhr
im Vereinsheim mit Doris Ramer Tel 290919
Fit und Fun 19.00 Uhr – 20.00 Uhr 
im Vereinsheim mit Sabine Biesenecker Tel 09502 1015
Zumba 20.00 Uhr – 21.00 Uhr 
im Vereinsheim mit Irina Wambach Mail: irina.saskia.zumba@gmx.de

Dienstag
Orientalischer Tanz Anfänger 18.00Uhr –19.00 Uhr   
Orientalischer Tanz 19.15 Uhr –20.45 Uhr
beides im Vereinsheim mit Barbara Wagner Tel 09502 1060
Präventive Ski- und Konditionsgymnastik 20.15 Uhr – 21.15 Uhr
in der Aurachtal-Halle mit Doris Ramer Tel 290919
Mittwoch
Früh-Fit-Fun 8.30 Uhr – 9.30 Uhr
Fit-Mix mit Muskeltraining 18.00 Uhr – 19.00 Uhr
beides im Vereinsheim mit Margot Scheer Tel 2970110
Zumba 19.00 Uhr – 20.00 Uhr 
im Vereinsheim mit Irina Wambach Mail: irina.saskia.zumba@gmx.de
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Donnerstag
Mutter/Vater/Großeltern-Kindturnen-Kurs ab 1 ½ Jahren, 15.00 Uhr
in der Aurachtal-Halle mit Christine Strätz, Tel. 2960361
Zumba 19.00 Uhr – 20.00 Uhr 
im Vereinsheim mit Irina Wambach 
Jazz für Erwachsene 20.00 Uhr 
– 21.00 Uhr
im Vereinsheim mit Dagmar Tremel 
und Claudia Steblein Tel 296351

Freitag
Walking bzw. Nordic-Walking 8.30 Uhr – 9.30 Uhr
ab Parkplatz Aurachtal-Halle mit Margot Scheer Tel.: 2970110
Zumba 18.30 Uhr – 19.30 Uhr 
alles im Vereinsheim mit Irina Wambach Mail: irina.saskia.zumba@
gmx.de

Auskunft gibt Ihnen immer gerne Margot Scheer Tel 2970110. Rufen 
Sie einfach an! 

www.spvgg-stegaurach.de

St.-Josef-Verein Mühlendorf
Kirchgang mit Frühschoppen
am Sonntag, 22. März
Treff: 8:20 Uhr am Vereinslokal

SV Waizendorf 1969 e.V. 
Der Sportverein Waizendorf 1969 e.V. lädt hiermit ein

zu den Vorbereitungungsspielen der 1. Mannschaft am
Sa., 07.03.2015 14.00 Uhr SV Waizendorf - RSC Oberhaid
So., 08.03.2015 15.00 Uhr SV Bammersdorf - SV Waizendorf

und zu den Verbandsspielen der 1. Mannschaft am
So., 15.03.2015 15.00 Uhr SV Waizendorf - FC Röbersdorf
So., 22.03.2015 15.00 Uhr TSV Burghaslach - SV Waizendorf
So., 29.03.2015 15.00 Uhr SV Waizendorf - SV Walsdorf
Vorspiele: Reserven jeweils um 13.00 Uhr

Trainingszeiten der Nachwuchsmannschaften im Winter 2014/15 
in der Aurachtalhalle
D-Jugend Freitag von 19.00 – 20.30 Uhr
E-Jugend Mittwoch von 16.30 – 18.00 Uhr und
 Freitag von 17.30 – 19.00 Uhr
F-2 Jugend Freitag von 15.00 – 16.15 Uhr
F-1 Jugend Freitag von 16.15 – 17.30 Uhr
G- Jugend Dienstag von 15.00 – 16.30 Uhr
G-Jugend Neueinsteiger ab Jahrgang 2010 und jünger
 Freitag von15.00 – 16.15 Uhr

Wer hat Lust mitzumachen? Kommt einfach vorbei oder ruft an. Wir 
freuen uns auf euch. Ansprechpartner Martin Kriesen, Tel. 0951 296599 
oder Hans Frank, Tel. 0951 55650 oder 0176 38059038.

LG Bamberg  - Leichtathletikabteilung –SV Waizendorf

Kinderleichtathletik  - Aurachtalhalle Stegaurach
Dienstag
von  15.45 bis 17.00 Uhr Jahrgang 04 bis 07 
mit  Ilse Dörfler, Tel.: 57326  

von 16.30 – 17.15 Uhr Jahrgänge 08 bis 09 
mit Gaby Leibbrand  Tel. 290802 und
Sandra Nawratil Tel. 9179656

Leichtathletische Grundlagen
mit Ilse Dörfler, Tel. 57326 
Dienstag von 17.00 bis 18.45 Uhr  ab Jg. 03 u. älter
Mittwoch 16.30 bis 18.15 Uhr Technik- u. Lauftraining ab Jg. 00 
Freitag von 16.00 bis 17.30 Uhr Jg. 02 bis 04
 von 17.30 bis 19.00 Uhr Jg. 00 u. älter
in allen Gruppen können jederzeit Kinder/Jugendliche 
aufgenommen werden, wir freuen uns auf euer Kommen!

Gesundheitsorientiertes Fitnesstraining für Männer und Frauen 
Aurachtalhalle , mittwochs von 18.45 bis 19.45 Uhr 
mit Ilse Dörfler,  ÜL-Prävention,   Anmeldung unter  0951/57326
Rückenschule, Koordinations-  und Entspannungs-Übungen (auch 
mit Kleingeräten)
Das Training ist muskelaufbauend zur Vorbeugung von Beschwerden. 
          Es kann jederzeit eingestiegen werden!

VdK-OV Stegaurach
Jahreshauptverammlung

am Sonntag 08.03.2015 Uhr 14:30 im Pfarrheim Stegaurach
Für Mitglieder und Begleitpersonen.

Verein "Einheit" Mühlendorf
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Angehörige zum Vereins-
kegeln am Samstag, 21. März 2015, 19.00 Uhr beim SV Walsdorf.

Wir erbitten kurzen Anruf, wer Interesse hat mit zu kegeln oder nur 
dabei zu sein (wegen dem kleinen Imbiss, der vom Wirt organisiert 
werden müsste).
1. Vorstand Michael Heilmann, Tel. 0951 290661.

3-Tagesfahrt nach Ettal, Garmisch, Zugspitze 
vom 23.05 - 25.05.2015

Fahrtpreis bei Teilnahme im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet bei 
50 Personen 150,-- €
Fahrtpreis bei Teilnahme im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet bei 
45 Personen 157,-- €

zuzüglich Aufpreis für 1 Halbpension 19,-- €, 1 Bayerischer Abend 
mit Halbpension 25,-- € und Fahrt zur Zugspitze 37,-- €.
Einzelzimmerzuschlag: 20,-- €

Fahrtkosten insgesamt ca. 230.-- €
Anzahlung 150, --€ pro Person ab sofort beim 1. Vorstand.
Programm steht noch nicht genau fest, es können gerne Programm-
vorschläge für diese
Fahrt bei den beiden Vorständen eingereicht werden!
Die Vorstandschaft

Freiwillige Feuerwehr Höfen Waizendorf
Sonntag, 22. März, 10 Uhr Übung der Aktiven mit der Freiwilligen 
Feuerwehr Debring

Treffpunkt am Feuerwehrhaus in Debring

Ortskulturring Mühlendorf/Kreuzschuh
16.03.2015 um 19:00 Uhr Sitzung Gemeinschaftshaus

28.03.2015 um 19:00 Uhr  Gemeinschaftsabend „zur alten Mühle“ 
Mühlendorf

VHS Außenstelle Stegaurach
6.7. März FingerLink PC Tasten Schreibkurs. 
Kurs II für unsere Stegauracher Grundschüler der 4. Klasse
Auf Basis der griechischen Mnemotechnik lernen die Teilnehmer, jede 
Taste mit einem einfachen Bild zu verknüpfen. Diese Bilder verbinden 
sich dann zu insgesamt 10 einfachen und einprägsamen Geschichten. 
Innerhalb kürzester Zeit beherrscht jeder Finger seine Kurzgeschichte 
und damit auch die korrekte Tastenbelegung, die fortan tief im Lang-
zeitgedächtnis verankert bleibt. Aber auch hier gilt der Grundsatz: 
Übung macht den Meister und ohne Fleiß kein Preis.
Kursleiterin ist Frau Szalasi Nicole aus Stegaurach

Die seit Ende Januar bereits laufendenVHS Kurse Yoga; Wirbelsäu-
lengymnastik können noch Interessenten aufnehmen.
Zu diesen Kursen sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer herz-
lichst gerne eingeladen.

Vorschau April
Käseherstellung bei der VHS in Stegaurach
Do. 16.4.15 um 18:00 Uhr 
Käse und Quark - einfach selbst gemacht
hier sind z.Z. noch 2 Plätze frei.
Dieser Kurs ist der Einstiegskurs zur Käseherstellung.

Sa. 25.4.15 von 9.00 - 12:00 Uhr 
Der richtige Umgang mit der Kettensäge - nur für Frauen -
Mindestteilnahme sind 4 Teilnehmerinnen
An seiner eigenen Kettensäge wird dem Kursteilnehmer gezeigt, 
welche Reinigungsarbeiten er/sie nach jedem Einsatz selbst durch-
führen sollte.

Anmeldungen über Internet: vhs-bamberg-land.de oder schriftliche 
VHS Anmeldung an den örtlichen Außenstellenleiter Buchdrucker 
Otto; 96135 Stegaurach, Kaifeck 4 Tel.0951 290668
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Wir führen für Sie aus:

• Gartenpflege 
• Hausordnungen, 
• Fenster reinigen, ....
An der Kleewiese 27a,Fa. Zenk 96148 Baunach, Tel. 09544/9847080

F
A
C
H
P
R
A
X
I
S

Suche landwirtschaftliche Ackerfläche
mit guter Verkehrsanbindung ab 1 ha. 
Pachtpreis je nach Lage bis 750,00 €.
Ange bot mit Gemarkung und Flur Nr., Chiffre Nr. 12 an

Werbeagentur Spöckner, Wolfsegg 2, 84359 Simbach
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• Fassadenrenovierungen
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Innen- und Außenputz
• Vollwärmeschutzarbeiten

Ölfeuerungs-Kundendienst
Wartung aller Brennerfabrikate
Störungsdienst auch Samstag/Sonntag
Kostenlose und unverbindliche Beratung!

Standort Pettstadt Tel. (09502) 8452
oder Tel. (09554) 505

F o r s t -  u n d  G a r t e n g e r ä t e

M e s s i n g s c h l a g e r
Schärfen & Reparatur
Motorsägen & Sensen
Rasen- & Aufsitzmäher

Forstseilwinden & Holzspalter 

Kaulberg 24, 96158 Frensdorf, Tel.09502/921896
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Mahrs-Bräu GmbH, Bamberg
www.mahrs.de • Telefon 09 51/9 15 17-0

Öffnungszeiten: 
Wirtshaus 9:00 – 23:30  

Büro Mo. – Fr. 7:00 – 16:00 Sa. 9:00 – 13:00
Telefon für Reservierungen 09 51/9 15 17-19

Täglicher Flaschenbierverkauf von 7:00 – 23:00
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n Dekostoffe und Gardinen 

n Möbelstoffe 

n Sicht - und Sonnenschutz 

n Markisen 

n Schaumstoffe 

n Näh- und Polsterservice
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